
240 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (148 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die' Organisation der 
Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der 
Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz -

SPG) 

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde erforder­
lich, da die Aufgaben, die den Sicherheitsbehörden 
auf dem Gebiet der allgemeinen Sicherheitspolizei 
zukommen, und die der Sicherheitsexekutive hiefür 
eingeräumten Befugnisse gesetzlich zum Großteil 
nicht differenziert geregelt sind. Dies wird einerseits 
vom Bürger als rechtsstaatliches Defizit empfunden 
und läßt andererseits die Exekutivorgane über die 
Reichweite ihrer Befugnisse im Zweifel. Die für die 
Errichtung der Sicherheitsbehörden und die Zuord­
nung der Wachkörper maßgeblichen Vorschriften 
sind auf mehrere Gesetze aufgesplittert, sodaß es an 
der wünschenswerten Transparenz der Organisa­
tion der Sicherheitsexekutive mangelt. 

Ziel der gegenständlichen Regierungsvorlage ist 
daher die Schaffung eines "Sicherheitspolizeigeset­
zes" , das den bestehenden Behördenaufbau und die 
Einbindung der Wachkörper übersichtlich zusam­
menfaßt, für den Bereich der allgemeinen Sicher­
heitspolizei die Aufgaben sowie die Befugnisse, 
einschließlich jener, die zum Verwenden personen­
bezogener Daten ermächtigen, rechtsstaatlich ein­
wandfrei und für die Sicherheitsexekutive handhab: 
bar regelt und das einen adäquaten Rechtsschutz 
bietet. 

Der Gesetzentwurf enthält zunächst den Aufbau 
der Sicherheitsbehörden, nimmt sodann grundle­
gende Begriffsbestimmungen vor, worauf die 
Aufgaben der Sicherheitsbehörden auf dem Gebiet 
der Sicherheitspolizei und die Befugnisse der 
Sicherheitsbehörden und der Organe des öffentli­
chen Sicherheitsdienstes zur Gefahrenvorbeugung 
und Gefahrenabwehr festgelegt werden. Schließlich 

wird der Umgang der Sicherheitsbehörden mit 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Sicher­
heitspolizei geregelt und werden besondere Einrich­
tungen des RechtSschutzes vorgeschlagen. 

Insgesamt können als wichtigste mit dieser 
gegenständlichen Regierungsvorlage verfolgte An­
liegen nachstehe"de Punkte festgehalten werden: 

Schaffung einer übersichtlichen Regelung der 
Behördenorganisation und der Eingliederung 
der W achkö'rper; 
zeitgemäße Fassung und Umschreibung der 
maßgeblichen Begriffe; 
Festlegung der von den Sicherheitsbehörden im 
Rahmen der Sicherheitspolizei zu erfüllenden 
Aufgaben; 
Verankerung des "Ultima-ratio-Prinzips" bei 
der Befugnisausübung, sodaß· in Rechte von 
Menschen erst eingegriffen werden darf, wenn -
die Aufgabe der Sicherheitsbehörde nicht anders 
erfüllt werden kann; . 
Verankerung des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
in differenzierter Form; . 
Schaffung der Möglichkeit, einen "Berufspflich­
tenkodex" festzulegen; 
Normierung grundsätzlicher Rechte der Betrof­
fenen bei der Ausübung von Befugnissen; 
größtmögliche Einschränkung der gegenwärtig 
in An. II § 4 Abs. 2 ÜG 1929 verankerten 
"GeneralklauseI" sowie Beseitigung ihres Ver­
fassungsranges ; 
Präzisierung der Befugnisse im Umgang mit 
personen bezogenen Daten innerhalb des durch 
das Datenschutzgesetz vorgegebenen Rahmens 
und Schaffung einer Auskunftsverpflichtung der 
Sicherheitsbehörden ; 
Regelung des polizeilichen Erkennungsdienstes; 
Zusammenfassung der als "Pqlizeistrafrecht" 
bezeichenbaren Verwaltungsstrafbestimmungen 
und Einschränkung ihres sachlichen Anwen­
dungsbereiches ; 
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2 240 der Beilagen 

Schaffung besonderer Rechtsschutzeinrichtun-
. gen, einschließlich der Möglichkeit einer exter­

nen Beschwerdekontrolle ; 
Konzentration . des. Rechtsschutzes bei den 
unabhängigen Verwaltungssenaten zur Beseiti­
gung des "Einbringungsrisikos" der Beschwer­
deführer. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den gegenständlichen ,Gesetzentwurf in seiner 
Sitzung am 29. Mai 1991 in Verhandlung genom­
men und 'einstimmig beschlossen, zur Vorbehand­
lung des Gegenstandes einen Unterausschuß einzu­
setzen, dem auch die Vorberatung der Verhand­
lungsgegenstände 140 d. B. (Bundesverfassungsge­
setz, mit dem das Bundes-Verfassungs gesetz in der 
Fassung von 1929, das Bundesverfassungsgesetz 
betreffend Übergangsbestimmungen zur Zweiten 
Bundes-Verfassungs novelle und das Behörden­
Überleitungsgesetz geändert werden und das 
Bundesverfassungsgesetz, womit auf dem Gebiete 
der allgemeinen Verwaltung Bestimmungen getrof­
fen werden, aufgehoben wird) und 157 d. B. 
(Bundesgesetz, mit dem das Einführungsgesetz zu 
den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991 geändert 
wird) übertragen wurde. Diesem Unterausschuß 
I?ehörten von der Sozialdemokratischen Partei 
Osterreichs die Abgeordneten EI m eck er, 
G aal, Lei kam, Par n i gon i und Helmut 
Wo I f, vo'n der Österreichischen Volkspartei die 
Abgeordneten Aue r, Bur g s t alle r, 
Dr. G r a f fund Dr. Pi r k er, von der Freiheitli­
chen Partei Österreichs die Abgeordneten G rat -
zer und Dr. Helene Par t i k ~ P abi e sowie vom 
Grünen Klub der Abgeordnete Dr. Pi I z an. 

Bei der konstituierenden Sitzung am 29. Mai 
1991 wurde der Abgeordnete EI m eck er zum 
Obmann, Abgeordneter Bur g s t a II e r zum Ob­
mann-Stellvertreter und Abgeordneter G r ~ t zer 
zum Schriftführer gewählt. 

Dieser Unterausschuß beschäftigte sich in vier 
Arbeitssitzungen mit der gegenständlichen Materie. 
Den Verhandlungen wurden Experten beigezogen, 
und zwar Univ.-Prof. Dr. Bernd Christian Fun k, 
Hofrat Mag. Helmut M u z I e r, Hauptmann Karl 
M a h r e r, Sicherheitsdirektor für das Bundesland 
Niederösterreich Dr. Robert Z e i p e I t, Gruppen­
inspektor Herbert Hau m e rund Dr. Alfred 
J. No 11. Das Bundesministerium für Inneres war 
außer durch Bundesminister Dr. Lös c h n a k 
durch den Generaldirektor für die öffentliche 
Sicherheit Mag. Michael Si k a, MinRat Dr. Wolf 
S z y man ski, MinRat Dr. Erik B u x bau m, 
MinRat Mag. Michael Sc hirn e k sowie durch 
Rat Dr. Albin D e a r i n g vertreten. 

Üb~r das Ergebnis seiner Arbeiten berichtete der 
Unterausschuß durch den Obmann Abgeordneten 
EI m eck e r dem Ausschuß für innere Angelegen­
heiten in dessen Sitzung am 2"4. September 1991. 

An der anschließenden Debatte beteiligten sich 
die Abgeordneten Dr. G ra f f, Dr. Helene 
Par t i k - Pa b I e, Lei kam, Dr. Pi I z, Bur g -
s t all e r, Helmut Wo I f und der Ausschußob­
mann Abgeordneter E I m eck e r sowie der 
Bundesminister für Inneres Dr. Lös c h n a k. 

Im Zuge der Verhandlungen wurde von den 
Abgeordneten EI m eck e rund Dr. Pi r k e rein 
Abänderungsantrag zur Regierungsvorlage einge­
bracht, dem nachstehende Erläuterungen beigege­
ben waren: 

Zu Z 1 (§ 4 Abs. 3): 

Durch die in die B-VG-Novelle eingefügte 
Bestimmung des Art. 118 Abs. 8 über den Ermächti­
gungsumfang der Angehörigen der Gemeindewach­
körper bedarf es im Sicherheitspolizeigesetz keiner 
Bedachtnahme mehr auf sondergesetzliche Rege­
lungen. Nach wie vor erforderlich ist allerdings die 
Feststellung, daß Organe der Gemeinden nur durch 
andere Bundesgesetze eine Funktion als Sicherheits­
behörden erhalten können. 

Zu Z 2 (§ 5 Abs. 2 Z 5): 

Derzeit gibt es Beamte des rechtskundigen 
Dienstes mit exekutivdienstlichen Aufgaben nur be"i 
Sicherheitsdirekuonen und Bundespolizeidirektio­
nen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß auch bei 
den übrigen Sicherheitsbehörden (Bundesministe­
rium . für Inneres, Stadtgemeinden mit eigenem 
Statut, Bezirkshauptmannschaften) ein Bedürfnis 
nach Exekutivbeamten mit akademischer juristi­
scher Ausbildung besteht weshalb keine Einschrän­
kung auf den gegenwärtigen Zustand vorgenom­
men werden soll. Selbstverständlich erfolgt damit 
kein Eingriff in die Organisationskompetenz der 
Länder, deren Aufgabe es sein wird, bei Bedarf die 
gesetzlichen Grundlagen für die Schaffung von 
Beamten des sicherheitspolizeilich-rechtskundigen 
Dienstes bei Bezirksverwaltungsbehörden zur Ver­
fügung zu stellen. 

Die Abänderung soll 'klarstellen, daß nur jene 
Beamten des rechtskundigen Dienstes bei Sicher­
heitsbehörden Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind, die tatsächlich mit der Ausübung 
unmittelbarer Befehls- und Zwangs gewalt betraut 
sind. 

Zu Z 3 (§ 6 Abs. 3 2. Satz): 

Abgesehen von dem in der Bundesverfassung 
genannten Hauptausschuß (ständiger Unteraus­
schuß), haben die einzelnen Ausschüsse nicht 
namentlich Eingang in Bundesgesetze gefunden. In 
Betracht kommt derzeit der Innenausschuß. 

Zu Z 4 (§ 9 Abs. 2): 

Für den Exekutivdienst auf der Ebene der 
Bezirksverwaltungsbehörden sollen nicht nur die 
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ihnen unterstellten Bezirksgendarmeriekommanden 
(samt den diesen nachgeordneten Einheiten) in 
Betracht kommen, sondern auch jene Exekutivor­
gane, die den Bezirksverwaltungsbehörden allen­
falls unmittelbar bejgegeben sind; wie etwa 
Gemeindewachkörper (in Städten' mit eigenem 
Statut) oder Beamte des rechtskundigen Dienstes. 

Zu Z 5 (§ 13): 

Die Kanzleiordnung der Bundespolizeidirektion 
Wien weicht schon derzeit von jener der übrigen 
Bundespolizeidirektionen ab. Diese Abweichungen 
sollen, soweit sie wegen der Größe der Behörde 
erforderlich sind, zulässig sein. 

Zu Z 6 (§ 14 Abs. 1 2. Satz): 

Die nunmehr vorgesehene unverzügliche Über­
mittlung einer Gleichschrift über' die erhaltene 
Weisung an das übergeordnete Organ, das die 
Weisung erteilt hat, zeigt diesem, ob es richtig 
verstanden worden ist. Neben dieser Kontrollfunk­
tion liegt die AußerstreitsteIlung der Weisung und 
ihres Inhaltes jedoch auch im Interesse des 
Angewiesenen. 

Zu Z 7 (§ 19): 

Die erste allgemeine Hilfeleistungspflicht macht 
es den Sicherheitsbehörden zur Aufgabe, subsidiär 
im Rahmen verwaltungspolizeilicher Gefahrenab­
wehr einzuschreiten. Hiebei geht dieses Konzept 
davon aus, daß den Sicherheitsbehörden keine 
weitere Zuständigkeit zukommen soll, als dies der 
Bundes- oder ein Landesgesetzgeber für einen 
bestimmten Gefahrenbereich im Rahmen der 
Zuständigkeit einer Behörde vorgesehen hat. 

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Be­
schluß vom 11. Oktober 1988, V 59/87, ausgeführt, 
daß es keinen Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht 
der Gemeinden darstelle, wenn der zuständige 
Gesetzgeber eine Angelegenheit, die in den eigenen 
Wirkungsbereich fallen würde, nicht der Gemeinde 
überträgt, sondern als behördliche Aufgabe ersatz­
los beseitigt. Dies bedeutet, daß die Landesges~tzge­
ber nicht verpflichtet sind, die Angelegenheiten des 
Hilfs- und Rettungswesens oder der Feuerpolizei im 
Rahmen der verwaltungsbehördlichen Gefahrenab­
wehr zu regeln. Betrauungen von Rechtsträgern des 
Privatrechtes sind somit in diesen Angelegenheiten 
möglich, die jedenfalls im Rahmen der ersten 
allgemeinen Hilfeleistungspflicht zur Aufgabe der 
Sicherheitsbehörden gehören sollen. Es ist daher 
notwendig, sie - unabhängig von der Rechtslage in 
einem Bundesland - ausdrücklich anzuführen. 

Zu Z 8 (§ 22 Abs.3): 

Dem Grundsatz, daß dann, wenn ein bestimmter 
Mensch einer strafbaren Handlung verdächtig ist 

und keine Apgelegenheit der Gefahrenabwehr mehr 
vorliegt, ausschließlich die Bestimmungen der StPO 
gelten, kommt für die Ausübung der Befugnisse im 
Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und insbesondere für den Ermitdungs­
dienst zentrale Bedeutung zu. Eine Ausnahme 
besteht lediglich für die Ermittlung, Verarbeitung 
und Übermittlung 'von· Daten im Rahmen der 
Zentralen Informationssammlung und für den 
Erkennungsdienst. Es ist vielmehr geradezu typisch, 
daß Menschen, die in den Verdacht einer gerichtlich 
strafbaren Handlung geraten sind, nach den in den 
§§ 57 und 58 sowie in den Bestimmungen über den 
Erkennungsdienst festgelegten Regeln behandelt 
werden. Für sie gilt somit insoweit (neben der StPO) 
das Sicherheitspolizeigesetz. 

Zu Z 10 (§ 24): 

Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörden gehört 
auch die Fahndung nach individualisierbaren 
Gegenständen, wie etwa nach Kraftfahrzeugen, 
Kunst- oder Kulturgegenständen sowie nach 
Gebrauchsgegenständen, die mit einer Nummer 
gekennzeichnet sind, sofern diese als Folge einer 
gegen das Vermögen gerichteten strafbaren Hand­
lung einem Menschen entzogen worden sind oder . 
im Rahmen der sicherheitspolizeilichen Klärungs­
befugnis als Anknüpfungspunkt weiterer Ermittlun­
gen benötigt werden. 

Zu Z 11 (PO): 

Da der Wortfolge "als Beistand" in Abs. 1 Z 3 
kaum ein normativer Gehalt zukommt, . ist sie 
verzichtbar. 

§ 30 Abs. 2 soll es zwar den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermöglichen, mit 
der Erfüllung der in § 30 Abs. 1 auferlegten 
Verpflichtungen so lange zuzuwarten, wie dies zur 
Sicherung der Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
Den Rechten des Betroffenen ist jedoch in jedem 
Fall so bald wie möglich Rechnung zu tragen, es 
kann von ihrer Erfüllung nicht überhaupt Abstand 
genommen werden. 

Zu Z 12 (31 Abs. 2) und Z 13 (Entfall des § 32): 

Der Abänderungsantrag stellt zunächst klar, daß 
die durch Verordnung des Bundesministers für 
Inneres zu erlassenden Richtlinien die in § 31 Abs. 2 
vorgesehenen Verhaltensregeln - in der einen oder 
anderen Form - jedenfalls zu normieren haben. 

Hinsichtlich' der Frage, in welcher Form der 
Bürger Auskunft über die Identität eines Beamten 
erhalten soll, geht der Abänderungsantrag davon 
aus, daß sich die bisherige Praxis der Ausfolgung 
einer "Visitenkarte" auf Wunsch eines Betroffenen 
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bewährt hat und für den Regelfall beibehalten 
werden kann. Dies schließt nicht aus, daß für· 
Sonderfälle, etwa für den Einsatz einer geschlosse­
nen Einheit im großen Sicherungseinsatz andere 
Methoden der Bekanntgabe der Dienstnummer 
vorgesehen werden. 

Systematische Erwägungen sprechen dafür, die 
Pflicht der Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes, Betroffenen den Eindruck der Unvoreinge­
nommenheit zu vermitteln, in die Richtlinien für das 
Einschreiten einzuordnen. Damit wird auch eine 
Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtung 
durch den unabhängigen Verwaltungssenat nach 
§ 89 ermöglicht. 

. Dem in Art. 3 EMRK gewährleisteten Recht auf 
würdige Behandlung entspricht grundsätzlich der 
Anspruch jedes Betroffenen, von einem Menschen 
desselben Geschlechts duchsucht zu werden. Ob die 
Anforderungen der Praxis es notwendig erscheinen 
lassen, in äußersten Notfällen von dieser Verpflich­
tung abzuweichen, wird der Bundesminister für 
Inneres bei der Erlassung der entsprechenden 
Richtlinien zu entscheiden haben. . 

Zu Z 15 (§ 33 neu): 

Die ausdrückliche EfV(ähnung auch der Zwangs­
gewalt soll der Verständlichkeit des Gesetzestextes 
dienen, bedeutet jedoch keine inhaltliche Änderung. 
Nach wie vor ist für die Ausübung unmittelbarer 
Zwangsgewalt in jedem Einzelfall die Regelung des 
§ so maßgebend. 

Zu Z 17 (§ 36 Abs. 2): 

Nach § so Abs. 1 in der Fassung der Regierungs­
vorlage soll die Anwendung von Zwangsgewalt 
voraussetzen, daß die Organe des. öffentlichen 
Sicherheitsdienstes vom Sicherheitspolizeigesetz 
selbst zu Akten der Befehlsgewalt ermächtigt 
werden. Diese Voraussetzung wird von § 37 Abs. 2 
der Regierungsvorlage nicht erfüllt,. da diese 
Bestimmung zwar ein Verordnungsrecht der' 
Behörde, jedoch keine Befugnis der Organe des 
öffentlichen . Sicherheitsdienstes normiert. Die 
Schließung dieser Lücke soll nun zum einen 
dadurch erfolgen, daß die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes mit Verordnung nach § 36 
Abs. 2 ermächtigt werden, jedermann aus dem 
Gefahrenbereich zu weisen. Zum anderen soll § so 
Abs. 1 nicht nur die vom Sicherheitspolizeigesetz 
selbst eingeräumten Befugnisse, sondern auch jene 
erfassen, die durch eine nach diesem Gesetz 
erlassene Verordnung geschaffen werden. 

Zu Z 18 (§ 37): 

Von der Sicherheitsexekutive wird ein Einschrei­
ten auch dann erwartet, wenn die unrechtmäßige 

Besetzung eines Hauses/Raumes oder eines Grund­
stückes durch mehrere Personen nicht mit einer 
strafbaren Handlung - etwa einer Sachbeschädi;: 
gung oder einem Hausfriedensbruch - verbunden 
ist und deshalb ein Vorgehen nach,§ 37 Abs. 2 und 4" 
der Regierungsvorlage nicht in Betracht kommt. Ein 
Einschreiten nach den Bestimmungen des Ver­
sammlungsgesetzes 1953 scheidet- jedoch nach der 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes mangels 

- Erfüllung des Versammlungsbegriffes dann aus, 
wenn die Zusammenkunft mehrerer zwar .in 
gemeinsamer Absicht erfolgt, jedoch nicht den 
gemeinsamen Zweck der Erörterung oder der 
Kundgabe von Meinungen verfolgt (Erkenntnis 
vom 12. März 1988, Zl. B 926/87). Der Abände­
rungsantrag hält in solchen Fällen eine Ergänzung 
der Bestimmungen des Versammlungsgesetzes 1953 
dann für erforderlich, wenn die Besetzung entweder ' 
eine erhebliche Störung der öffentlichen Ordnung 
oder einen schwerwiegenden (d .. h. durch Selbsthilfe 
nicht abzuwehrenden) Eingriff in die Rechte des 
nach den zivilrechtlichen Bestimmungen Verfü­
gungsberechtigten bedeutet. In diesem Fall, der in 
die Nähe einer zivilrechtlichen Besitzstörung rückt, 
soll ein Einschreiten -:- über das Fehlen der 
Duldung des Verfügungsberechtigten hinaus - nur 
auf dessen Verlangen erfolgen, 

Eine Besetzung im Sinne dieser Bestimmung liegt 
nur bei einer Zusammenkunft mehrerer Menschen 
"in gemeinsamer Absicht" vor. Es muß sich mithin 
um eine verabredete, nicht bloß zufällige Zusam­
menkunft handeln. Der Fall, daß in einem 
leerstehenden Gebäude nach und nach Personen 
Unterstand suchen, wird von dieser Bestimmung 
demnach nicht erfaßt, 

Da es sich um. eine am Versammlungsrecht 
orientierte Bestimmung handelt, ist. der Begriff 
"mehrere Menschen" nicht mit dem Inhalt zu 
versehen, den er im Strafrecht hat (zB § 109 Abs. 3 
Z 3 StGB; zwei oder drei Menschen), sondern es ist 
davon auszugehen, daß es sich um eine "Ansamm­
lung" handeln mttß. Dies wird jedenfalls byi zehn 
Beteiligten der Fall sein. 

Im' übrigen entspricht das normierte Vorgehen 
der Behörde und ihrer Exekutivorgane jenem 
gemäß § 36 Abs, 2 und 4 (§ 37 Abs. 2 und 4 der 
Regierungsvorlage) , 

Zu Z 19 (§ 39 Abs. 1): 

Die Änderung soll der Konstellation Rechnung 
tragen, daß es notwendig wird, ein Grundstückoder 
einen Raum zu betreten, um von diesem aus einem 
gefährlichen Angriff abzuwehren. Es wird jedoch 
auch der Fall erfaßt, daß das Betreten eines 
Grundstückes oder eines Raumes erforderlich ist, 
um einer dort verübten Straftat ein Ende zu setzen. 
Zur Abgrenzung zu den Fällen des Abs. 3 ist darauf 
hinzuweisen, daß Abs. l' nicht zur Durchsuchung 
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des Grundstückes oder des Raumes ermächtigt. Ist 
den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
der Aufenthaltsort eines Straftäters nicht bekannt, 
haben sie nach Abs. 3 Z 2 vorzugehen. 

Jedenfalls setzt der eingefügt Tatbestand voraus, 
daß der gefährliche Angriff im Sinne des § 16 Abs. 2 
und 3 bereits gegenwärtig ist. 

Zu Z 20 (§ 42 Abs. 1 Z 3): 

Der Begriff der Beschädigung der Sache ist 
ähnlich weit zu verstehen wie im Tatbestand der 
Sachbeschädigung gemäß § 125 StGB, er schließt 
demnach auch den Fall der Zerstörung ein. Diese 
gesondert zu nennen, erscheint deshalb verzichtbar. 

Hingegen ist aus der Sicht des Opfers der Schutz 
der Sache vor unbefugter Wegnahme ebenso 
dringlich wie jener vor Beschädigung. Es scheint 
deshalb die Gleichbehandlung beider Fälleange­
zeigt. Im übrigen ist der Begriff der Wegnahme im 
Sinne des gerichtlichen Vermögensstrafrechts zu 
verstehen. 

Zu Z 21 (§ 44 Abs. 3): 

Dafür, daß die Rückgabe der Sache an den 
Berechtigten "persönlich" zu erfolgen hätte, besteht 
keine praktische Notwendigkeit. 

Zu Z 22 (§ 45 Abs. 1): 

Die Abänderung zielt lediglich auf eine sprachli­
che Verbesserung des Textes. 

Zu Z 23 (§ 50 Abs. 1): 

Die Ergänzung des ersten Satzes soll sicherstel­
len, daß auch jene Befugnisse der Befehlsgewalt 
notfalls mit Zwang durchgesetzt werden können, 
die den Organen des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes erst von einer Verordnung auf Grund des 
Sicherheitspolizeigesetzes eingeräumt werden. Sol­
che Verodnungen können auf Grund der Bestim­
mungen der §§ 36 (Platzverbot), 37 (Auflösung von 
Besetzungen) und 49 (Außerordentliche Ancird­
nungsbefugnis) ergehen. 

Das vom zweiten Satz behandelte Problem der 
Konkurrenz von Zwangsgewalt und Verwaltungs­
strafe stellt sich im Rahmen des Sicherheitspölizei­
gesetzes - abgesehen von der außerordentlichen 
Konstellation des § 49 - nur im Falle der Erklärung 
des Betretens des Gefahrenbereiches zur Verwal­
tungsübertretung nach § 37 Abs. 1 der Regierungs­
vorlage (nunmehr § 36 Abs. 1). Da es jedoch gerade 
in diesem Fall bei Verharren des Täters in der 
Fortsetzung der strafbaren Handlung regelmäßig 
zur Wegweisung als dem gegenüber der Verhaftung 

gelinderen Mittel kommen wird (§ 81 Abs. 3 Z 1), 
und diese Wegweisung mit Zwangsgewalt durchzu­
setzen wäre, erscheint letztlich der zweite Satz als 
verzichtbar. 

Zu Z 25 (§ 56 Abs. 5): 

Da es zusehends dazu kommt, daß ausländische 
, Verarbeiter eingeschaltet werden sollen, bedarf es 
auch einer Möglichkeit, mit Regierungsüberein­
kominen 'einen Datentransfer durch Überlassen zu 
normieren. 

Die Formulierung der Z 2 entspricht der 
Textierung des § 53 Abs. 1 Z 4. 

Zu Z 26 (§ 60): 

Die vom Abänderungsantrag vorgeschlagene 
Formulierung soll - bei unverändertem Inhalt -
deutlich machen, daß in die VerwaltungsstraJevi­
denz nur Daten wegen nach den §§ 81 bis 84 
verhängten Strafen aufgenommen werden dürfen. 

Zu Z 28 (§§ 81 Abs.2 und 84 Abs. 2): 

Seit derWiede~erlautbarung des Verwaltungs­
strafgesetzes lautet das korrekte Zitat so wie nun 
vorgesehen. 

Zu Z 27 (§ 92 Abs. 1): 

Die Sicherstellung des Auskunftsrechtes nach 
§ 11 des Datenschutzgesetzes für Übermittlungen 
aus der Zentralen Informationssammlung erfordert 
einen umfangreichen Programmierungsaufwand. 
Dieser kann mit den vorhandenen Ressourcen nicht 
vor dem 1. Jänner 1994 bewältigt werden und 
bedingt daher ein späteres Inkrafttreten dieser 
Bestimmung. 

Darüber hinaus wurde vom Abgeordneten 
Dr. Pi I z dem Ausschuß ein Abänderungsantrag 
vorgelegt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des Abänderungsantra­
ges der Abgeordneten EI m eck er und Dr. 
P i r k e r in getrennter Abstimmung in der diesem 
Bericht beigedruckten Fassung mit wechselnden 
Mehrheiten angenommen. 

Der Abänderungsantrag des Abgeordneten 
Dr. Pi I z fand keine Mehrheit. 

Ferner wurden vom Ausschuß folgende Feststel­
lungen getroffen: 

Zu § 14 Abs. 1: 

Mit dem Begriff "Angelegenheit" wird die 
konkrete Amtshandlung und nicht etwa ein 
Geschäftsbereich umschrieben. 
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Zu § 14 Abs. 3: 
, 

Grundsätzlich ist ein Beamter nur berechtigt, im 
Rahmen des örtlichen Wirkungsbereiches seiner 
Behörde tätig zu werden. Dies bedeutet, daß mich 
geltendem Recht auch ein IndienststelIen, also das 
Einschreiten während der Freizeit, nur in diesem 
Rahmen zulässig ist. Nunmehr soll die rechtliche 
Möglichkeit geschaffen werden, außerhalb des 
Sprengels der Behörde einzuschreiten. Dies bedeu­
tet auch eine Erweiterung des Rahmens für das 
Indienststellen. 

Zu § 35 Abs. 2 und 3: 

Aus Anlaß einer Identitätsfeststellung dürfen 
auch andere personenbezogene Daten als Namen, 
Geburtsdatum und Wohnanschrift ermittelt werden, 
sofern hiefür eine Ermittlungsbefugnis nach dem 
zweiten Hauptstück des_ 4. Teiles besteht. Dies gilt 
etwa für den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit 
und die Vornamen der Eltern. Die im § 35 Abs. 2 
enthaltene Beschränkung besteht lediglich hinsicht­
lich der Verpflichtung des Betroffenen an der 

. Feststellung seiner Identität mitzuwirken und die 
unmittelbare Durchsetzung der Identitätsfeststel­
lung zu dulden. 

Zu § 53: 

Für den besonderen Schutz der verfassungsmäßi­
gen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit 
nach § 22 Abs. 1 Z 2 stehen nur die auch sonst 
eingeräumten Ermittlungsbefugnisse zur Verfü­
gung. 

Die gemäß Abs. 2 zulässige Verarbeitung von 
Daten aus anderen Vollziehungsbereichen ist nur 
einzelfallbezogen zulässig. Dies ergibt sich daraus, 
daß die Verknüpfung mit "sicherheitspolizeilichen 
Daten" nicht programmgesteuert erfolgen darf und 

Oberhaidinger 

Berichterstatter 
: 

daß im einzelnen geprüft werden muß, ob die 
Verarbeitung für die Zwecke und unter den 
Voraussetzungen, die im § 53 Abs. 1 genannt sind, 
vorgenommen wird. 

In Abs.4 wird die Unbegrenztheit der von 
Sicherheitsbehörden für den Ermittlungsdienst 
einsatzbaren Quellen normiert. Eine taxative 
Aufzählung dieser Quellen ist daher nicht möglich. 
Die Sicherheits behörden sollen ermächtigt sein, im 
Rahmen der Rechtsordnung alles einzusetzen, das 
geeignet ist, die gewünschten Erkenntnisse zu 
beschaffen. 

Zu § 54: 

In den Abs. 2 und 3 werden die Observation und 
die verdeckte Ermittlung geregelt. Die Observation 
ist ein Bestandteil der verdeckten Ermittlung; 
letztere besteht darüber hinaus noch darin, daß 
personenbezogene Daten durch Befragen beschafft 
werden, ohne daß das einschreitende Organ des 
öffentlichen, Sicherheitsdienstes auf den amtlichen 
Charakter der Ermittlung und auf die Freiwilligkeit 
der Mitwirkung hinweisen muß. 

Für die Löschung personenbezogener Daten, die 
mit Bild- oder Tonaufzeichnungsgeräten ermittelt 
worden sind, gelten -.,. sofern keine Sondervor­
sc~riften eingreifen - die allgemeinen Löschungs­
verpflichtungen des § 63. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde 
Abgeordneter 0 b e r hai d i n ger gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für innere Angelegenheiten somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an ge - .'. 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die verfas- ,. 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1991 09 24 

Elmecker 

Obmann 
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Bundesgesetz vom xxxxxxxx über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die 
Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Teil 

1. Hauptstück: Anwendungsbereich 

§ 1 

InhaltsvefZeichnis 

2. Hauptstück: Organisation der Sicherheitsverwaltung 

§ 2 Besorgung der Sicherheitsverwaltung 
§ 3 . Sicherheitspolizei 
§ 4 Sicherheitsbehörden 
§ 5 Besorgung des Exekutivdienstes 
§ 6 Bundesminister für Inneres 
§ 7 Sicherheitsdirektionen 
§ 8 Bundespolizeidirektionen 
§ 9 Bezirksverwaltungsbehörden 
§ 10 Landesgendarmeriekommanden, Bezirksgendarmeriekommanden 
§ 11 Delegieren von Angelegenheiten des Sachaufwandes oder von Personal angelegenheiten 
§ 12 Geschäftseinteilung und Geschäftsordnung der Sicherheits- und Bundespolizeidirektionen 
§ 13 Kanzleiordnung der Sicherheitsdirektionen, der Bundespolizeidirektionen und der Bundesgendar-

mene 
§ 14 Önlicher Wirkungsbereich der Sicherheits behörden in Angelegenheiten der Sicherheitspolizei 
§ 15 Sicherheitspolizeiliche Informationspflicht 

3. Hauptstück: Begriffsbestimmungen 

§ 16 Allgemeine Gefahr; gefährlicher Angriff; Gefahrenerforschung 
§ 17 Mit beträchtlicher Strafe bedrohte Handlung 
§ 18 Rechte und Pflichten juristischer Personen 

2. Teil: Aufgaben der Sicherheitsbehörden auf dem Gebiet der Sicherheitspolizei 

1. Hauptstück: Erste allgemeine Hilfeleistungspflicht 

§ 19 

2. Hauptstück: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

§ 20 Aufgaben im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
§ 21 Gefahrenabwehr 
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§ 22 Vorbeugender Schutz von Rechtsgütern 
§ 23 Aufschub des Einschreitens 
§ 24 Fahndung 
§ 25 Kriminalpolizeiliche Beratung 
§ 26 Streitschlichtung 

3. Hauptstück: Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 

§ 27 

3. Teil: Befugnisse der Sicherheitsbehörden und der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Rahmen 
der Sicherheitspolizei 

1. Hauptstück: Allgemeines 

§ 28 Aufgabenerfüllung 
§ 29 Verhältnismäßigkeit 
§ 30 Rechte des ~etroffenen bei der Ausübung von B~fugnissen 
§ 31 Richtlinien für das Einschreiten 

2. Hauptstück: Befugnisse für die erste allgemeine Hilfelei stungspflicht und die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit 

1 .. Abschnitt: Allgemeine Befugnisse 

§ 32 Eingriffe in Rechtsgüter im Rahmen der ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht 
§ 33 Beendigung gefährlicher Angriffe 

2. Abschnitt: Besondere Befugnisse 

§ 34 Auskunftsverlangen 
§ 35 Identitätsfeststellung 
§ 36 Platzverbot 
§ 37 Auflösung von Besetzungen 
§ 38 Wegweisung 
§ 39 Betreten und Durchsuchen von Grundstücken und Räumen 
§ 40 Durchsuchen von Menschen 
§ 41 Durchsuchungsanordnung bei Großveranstaltungen 
§ 42 Sicherstellen von Sachen 
§ 43 Verfall sichergestellter Sachen 
§ 44 Inanspruchnahme von Sachen 
§ 45 Eingriffe in die persönliche Freiheit 
§ 46 Vorführung . 
§ 47 Durchführung einer Anhaltung 
§ 48 Bewachung von Menschen und Sachen 
§ 49 Außerordentliche Anordnungsbefugnis 

3. Abschnitt: Unmittelbare Zwangsgewalt 

§ 50 

4. Teil: Verwenden personenbezogener Daten im Rahmen der Sicherheitspolizei 

1. Hauptstück : Allgemeines 

§ 51 

2. Hauptstück: Ermittlungsdienst 

§ 52 Aufgabenbezogenheit 
§ 53 Zulässigkeit der Ermittlung und Verarbeitung 
§ 54 Besondere Bestimmungen für die Ermittlung 
§ 55 Sicherheitsüberprüfung 
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§ 56 Zulässigkeit der Übermittlung 
§ 57 Zentrale Informationssammlung; Zulässigkeit der Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung 
§ 58 Zentrale Informationssammlung; Sperren des Zugriffes und Löschen 
§ 59 Umweltevideni 
§ 60 Verwaltungsstrafevidenz 
§ 61 Zulässigkeit der Aktualisierung 
§ 62 Auskunftsrecht 
§ 63 Pflicht zur Richtigstellung oder Löschung 

3. Hauptstück: Erkennungsdienst 

§ 64 Begriffsbestimmungen 
§ 65 Erkennungsdienstliche Behandlung 
§ 66 Erkennungsdienstliche Maßnahmen an Leichen 
§ 67 Erkennungsdienstliche Daten ausländischer Herkunft 
§ 68 Erkennungsdienstliche Maßnahmen auf Antrag oder mit Zustimmung des Betroffenen 
§ 69 Vermeidung von Verwechslungen. -
§ 70 Erkennungsdienstliche Evidenzen 
§ 71 Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten 
§ 72 Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten zu wissenschaftlichen Zwecken 
§ 73 Löschen erkennungsdienstlicher Daten von Amts wegen 
§ 74 Löschen erkennungsdienstlicher Daten auf Antrag des Betroffenen 
§ 75 Zentrale erkennungsdienstliche Evidenz 
§ 76 Besondere Behördenzuständigkeit 
§ 77 Verfahren 
§ 78 Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt 
§ 79 Besondere Verfahrensvqrschriften 
§ 80 Ausnahmen vom Datenschutzgesetz 

5. Teil: Strafbestimmungen 

§ 81 Störung der öffentlichen Ordnung 
§ 82 Agressives Verhalten -gegenüber Organen der öffentlichen Aufsicht oder gegenüber Militärwachen 
§ 83 Begehung einer Verwaltungsübertretung in einem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden 

§ 84 
§ 85 
§ 86' 

Rauschzustand 
Sonstige Verwaltungsübertretungen 
Subsidiarität· 
Verwaltungsstrafbehörden erster Instanz 

6. Teil: Besonderer Rechtsschutz 

§ 87 Recht auf Gesetzmäßigkeitsicherheitspolizeilicher Maßnahmen 
§ 88 Beschwerden wegen Verletzung subjektiver Rechte 
§ 89 Beschwerden wegen Verletzung von Richtlinien für das Einschreiten 
§ 90 Beschwerden wegen Verletzung der Bestimmungen über den Datenschutz 
§ 91 Amtsbeschwerde 
§ 92 Schadenersatz 

7. Teil: Sicherheitsbericht 

§ 93 

8. Teil: Schlußbestimmungen 

§ 94 
§ 95 
§96 

- § 97 
§ 98 

Inkrafttreten 
Verweisungen 
Übergangsbestimmungen 
Außerkrafttreten 
Vollziehung 

2 
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10 240 der Beilagen 

1. Teil 

1. Hauptstuck 

Anwendungsbereich 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Organisation 
der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der 
Sicherheitspolizei. 

2. Hauptstück 

Organisation der Sicherheitsverwaltung 

Besorgung der Sicherheitsverwaltung 

§ 2. (1) Die Sicherheitsverwaltung obliegt den 
Sicherheitsbehörden. 

(2) Die Sicherheitsverwaltung besteht aus der 
Sicherheitspolizei, dem Paß- und dem Meldewesen, 
der Fremdenpolizei, der Überwachung des Eintrit­
tes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus ihm, 
dem Wafferi-, Munitions-, Schieß- und Sprengmit­
telwesen sowie aus dem Pressewesen und den 
Vereins- und Versammlungsangelegenheiten. 

Sicherheitspolizei 

§ 3. Die Sicherheitspolizei besteht aus der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit, ausgenommen die örtliche Sicher­
heitspolizei (Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG), und aus der 
ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht. 

Sicherheitsbehörden 

§ 4. (1) Oberste Sicherheitsbehörde ist der 
Bundesminister für Inneres. 

(2) Dem Bundesminister für Inneres unmittelbar 
unterstellt besorgen Sicherheitsdirektionen, ihnen 
nachgeordnet Bezirksverwaltungsbehärden und 
Bundespolizeidirektionen, die Sicherheitsverwal­
iung in den Ländern. 

(3) Inwieweit Organe der Gemeinden als 
Sicherheitsbehörden einzuschreiten haben, bestim­
men andere Bundesgesetze. 

Besorgung des Exekutivdienstes 

§ 5. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes versehen für die Sicherheitsbehörden den 
Exekutivdienst. 

(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
sind Angehörige 

1. der Bundesgendarmerie, 
2. der Bundessicherheitswachekorps, 
3. der Kriminalbeamtenkorps, 
4. der Gemeindewachkörper sowie 

5. des rechtskundigen Dienstes bei Sicherheitsbe­
hörden, wenn diese Organe zur Ausübung 
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt 
ermächtigt sind. 

(3) Der sicherheitspolizeiliche Exekutivdienst 
besteht aus dem Streifen- und Überwachungsdienst, 
der Ausübung der ersten allgemeinen Hilfelei­
stungspflicht und der Gefahrenabwehr mit den 
Befugnissen nach dem 3. Teil sowie aus dem 
Ermittlungs- und dem Erkennungsdienst. 

(4) Der Streifendienst ist im Rahmen der Sprengel 
der Bundespolizeidirektionen und Bezirksverwal­
tungsbehörden sowie sprengelübergreifend inner­
halb des Landes zu besorgen. Für den Funkstreifen­
dienst sind die notwendigen Einsatzzentralen zu 
unterhalten, die rund um die Uhr über das 
öffentliche Fernsprechnetz zum Ortstarif für 
Notrufe erreichbar sind. 

Bundesminister für Inneres 

§ 6. (1) Die Organisationseinheiten des Bundes­
ministeriums für Inneres, die Angelegenheiten der 
Sicherheitsverwaltung besorgen, bilden die General­
direktion für die öffentliche Sicherheit. 

(2) Die der Generaldirektion für die öffentliche 
Sicherheit beigegebenen oder zugeteilten Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes ver:sehen für 
den Bundesminister für Inneres Exekutivdienst. 

(3) Aus Organen gemäß Abs. 2 kann der 
Bundesminister für Inneres für Zwecke einer 
wirksameren Bekämpfung organisierter Kriminali­
tät durch Verordnung Sondereinheiten bilden und 
ihnen die ausschließliche oder schwerpunktmäßige 
Wahrnehmung dieser Aufgaben im gesamten 
Bundesgebiet auftragen. Solche Verordnungen 
dürfen erste!:Iassen werden, nachdem der zustän­
dige Ausschuß (Unterausschuß) des Nationalrates 
über das Vorhaben des Bundesministers für Inneres 
beraten hat; dies gilt nicht für Sondereinheiten, die 
am Tage des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
bereits bestanden haben .. 

Sicherheits direktionen 

§ 7. (1) Für jedes Bundesland besteht eine 
Sicherheitsdirektion mit dem Sitz in der Landes­
hauptstadt. 

(2) An der Spitze einer Sicherheitsdirektion steht 
der Sicherheitsdirektor. Bei Besorgung der Sicher­
heitsverwaltung sind ihm das Landesgendarmerie­
kommando und dessen hiefür bestimmten inneren 
Gliederungen unmittelbar unterstellt. 

(3) Den Sicherheitsdirektor hat der Bundesmini­
ster für Inneres im Einvernehmen mit dem 
Landeshauptmann zu bestellen. 
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(4) Dem Sicherheitsdirektor ist zur Besorgung 
der ihm übertragenen Aufgaben das erforderliche 
Personal beigegeben. Den Exekutivdienst versehen 
der Sicherheitsdirektor sowie die ihm beigegebenen, 
zugeteilten oder unmittelbar u'nterstellten Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes. 

(5) In Wien ist die Bundespolizeidirektion 
zugleich Sicherheitsdirektion, der Polizeipräsident 
auch Sicherheitsdirektor. 

(6) Der Bundesminister für Inneres hat jede 
staatspolitisch wichtige oder für die öffentliche 
Sicherheit im gesamten Lande maßgebliche Wei­
sung, die er einem Sicherheitsdirektor erteilt, dem 
Landeshauptmann mitzuteilen. 

Bundespolizeidirektionen 

§ 8. (1) An der "Spitze einer Bundespolizeidirek­
tion" steht der Polizeidirektor, an der Spitze der 
Bundespolizeidirektion Wien der Polizeipräsident. 
Den Exekutivdienst versehen der PolizI;idirektor 
(Polizeipräsident) und die ihm beigegebenen oder 
zugeteilten Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes. 

(2) In Angelegenheiten des Sachaufwandes, in 
Personalangelegenheiten sowie in den übrigen die 
Organisation und Führung einer Bundespolizeidi­
rektion betreffenden Angelegenheiten untersteht 
der Polizei direktor (Polizeipräsident) unmittelbar 
dem Bundesminister für Inneres. 

Bezirksverwaltungsbehörden 

§ 9. (1) Außerhalb des örtlichen Wirkungsberei­
ches der Bundespolizeidirektionen obliegt die 
Sicherheitsverwaltung den Bezirksverwaltungsbe­
hörden. Die Bezirksgendarmeriekommanden und 
ihre nachgeordneten Dienststellen sind diesen bei 
Besorgung der Sicherheitsverwaltung unterstellt. 

(2) Für die Bezirksverwaltungsbehörde versehen 
die ihnen unterstellten oder beigegebenen Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes den Exekutiv­
dienst. 

Landesgendarmeriekommanden, 
Bezirksgendanneriekommanden 

§ 10. (1) In Angelegenheiten des Sachaufwandes, 
in Personal angelegenheiten sowie in den übrigen die 
Organisation und Führung betreffenden Angele­
genheiten unterstehen die Landesgendarmeriekom­
man den unmittelbar dem Bundesrrünister für 
Inneres (Gendarmeriezentralkommando). 

(2) Die Angelegenheiten des inneren Dienstes der 
Landes- und Bezirksgendarmeriekommanden wer­
den von diesen selbst besorgt. Ihnen obliegt die 
Organisation des Streifendienstes innerhalb des 

Landes oder des Bezirkes. Soweit sie für den inneren 
Dienst automationsunterstützt Daten verarbeiten, 
sind sie Auftraggeber (§ 3 Z 3 des Datenschutzge­
setzes). 

Delegieren von Angelegenheiten des Sachaufwandes 
oder von Personalangelegenheiten 

§ 11. Sqfern dies im Interesse der Zweckmäßig­
keit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
gelegen ist, kann der Bundesminister für Inneres 
Angelegenheiten des Sachaufwandes oder Personal-
angelegenheiten ' 

1. der Bundespolizei den Siche~heits- oder 
Bundespolizeidirektionen, 

. 2. der Bundesgendarmerie den Landes- oder 
, Bezirksgendarmeriekommanden 

mit Verordnung zur, selbständigen Besorgung 
übertragen. 

Geschäftseinteilung und Geschäftsordnung der 
Sicherheits- und Bundespolizeidirektioneri 

§ 12. (1) Der Sicherheits- und der Polizeidirektor 
(Polizeipräsident) haben im Interesse einer raschen 
und zweckmäßigen Geschäftsbehandlung die Ange­
legenheiten des sachlichen Wirkungsbereiches der 
Behörde auf deren Abteilungen und sonstige 
Organisationseinheiten aufzuteilen (Geschäftsein­
teilung). 

(2) Der Sicherheits- und der Polizeidirektor 
(Polizeipräsideitt) haben festzulegen; wem' die 
Genehmigung von Entscheidungen im Rahmen der 
Geschäftseinteilung zukommt, in welchen Angele­
genheiten die Genehmigung dem Behördenleiter 
vorbehalten ist und wem die Genehmigung im Falle 
der Verhinderung obliegt (Geschäfts9rdnung). 
Hiebei kann im In,teresse einer raschen Geschäftsbe­
handlung auch vorgesehen werden, daß' der von der 
Geschäftsordnung Ermächtigte andere besonders 
geeignete Bedienstete mit der Genehmigung be­
stimmter Angelegenheiten betrauen kann. 

(3) Die Geschäftseinteilung und die Geschäfts­
ordnung der Sicherheits- und Buridespolizeidirek­
tionen sind dem Bundesminister für Inneres 
mitzuteilen. 

Kanzleiordnung der Sicherheitsdirektionen, der 
Bundespolizeidirektionen und der 

Bundesgendarmerie 

§ 13. Die formale Behandlung der von den 
Sicherheitsdirektionen, den Bundespolizeidirektio­
nen und der Bundesgendarmerie zu besorgenden 
Geschäfte ist vom Bund~sminister für Inneres 
jeweils in einer einheitlichen Kanzleiordnung 
festzulegen; hiebei ist auch zu bestimmen,in 
welchem Umfang diese formale Behandlung auto­
mationsunterstützt erfolgen darf. Für die Bundes­
polizeidirektion Wien können, soweit dies wegen 
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der Größe dieser Behörde erforderlich ist, Abwei­
chungen von der sonst für die Bundespolizeidirek­
tionen geltenden Kanzleiordnung vorgesehen wer­
den. 

Örtlicher Wirkungsbereich der Sicherheitsbehörden 
in Angelegenheiten der Sicherheitspolizei 

§ 14. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt die 
Ausübung der Sicherheitspolizei (§ 3) innerhalb 
ihres örtlichen Wirkungsbereiches. Behält sich der 
Bundesminister für Inneres oder der Sicherheitsdi­
rektor eine von einer nachgeordneten Sicherheitsbe­
hörde geführte Amtshandlung durch Weisung vor, 
so hat der Angewiesene dies aktenkundig zu 
machen und dem übergeordneten Organ unverzüg­
lich eine Gleichschrift zu übermitteln. Die nachge­
ordnete Behörde darf in dieser Angelegenheit nur 
mehr auf Grund neuerlicher Weisung des Bundes­
ministers für Inneres oder des Sicherheitsdirektors 
tätig werden. 

(2) Der Bundesminister für Inneres kann der 
Sicherheitsdirektion mit Verordnung bestimmte 
Angelegenheiten, insbesondere im Bereich der 
Vorbeugung, für das Gebiet eines Bundeslandes 
vorbehalten. Vor Erlassung einer solchen Verord­
nung ist der Landesregierung Gelegenheit zu einer 
Äußerung zu geben. . 

(3) In Fällen, in denen keine örtlich zuständige 
Behörde die notwendigen Maßnahmen rechtzeitig 
setzen kann, dürfen die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes außerhalb des Sprengels der 
Behörde, der sie beigegeben, zugeteilt oder 
unterstellt sind, sicherheitspolizeiliche Amtshand­
lungen führen. Diese gelten als Amtshandlungen der 
örtlich zuständigen Bundespolizeidirektion oder 
Bezirksverwaltungsbehörde ; das einschreitende Or­
gan des öffentlichen Sicherheitsdienstes hat diese 
Behörde von der Amtshandlung unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

Sicherheitspolizeiliche Informationspflicht 
§ 15. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörden und 

die Bundespolizeidirektionen haben den Sicher~ 
heitsdirektor über sicherheitspolizeilich erhebliche 
Ereignisse von nicht bloß lokaler Bedeutung zu 
informieren. 

(2) Die Sicherheitsdirektoren haben den Bundes­
minister für, Inneres über sicherheitspolizeilich 
erhebliche Ereignisse von nicht bloß regionaler 
Bedeutung zu informieren. 

3. Hauptstück 

Begriffsbestimmungen 

Allgemeine Gefahr; gefährlicher Angriff; 
Gefahrenerforschung 

§ 16. (1) Eine allgemeine Gefahr besteht 
1. bei einem gefährlichen Angriff (Abs. 2 und 3) 

oder 

2. sobald sich drei oder mehr Menschen mit dem 
Vorsatz verbinden, fortgesetzt gerichtlich 
strafbare Handlungen zu begehen (bandenmä­
ßige oder organisierte Kriminalität). 

(2) Ein gefährlicher Angriff ist die Bedrohung 
eines Rechtsgutes durch die rechtswidrige Verwirk­
lichung des Tatbestandes einer 

1. nach dem Strafgesetzbuch (StGB), BGBI. 
Nr. 60/1974, oder 

2. nach den§§ 12, 14 oder 14 ades Suchtgiftge­
setzes, BGBI. Nr. 234/1951, oder 

3. nach dem Verbotsgesetz, StGBI. Nr.13/1945, 
strafbaren Handlung, die vorsätzlich begangen und 
nicht bloß auf Begehren eines Beteiligten verfolgt 
wird. 

(3) Ein gefährlicher Angriff ist auch ein 
Verhalten, das darauf abzielt und geeignet ist, eine 
solche Bedrohung (Abs. 2) vorzubereiten, -sofern 
dieses Verhalten in engem zeitlichen Zusammen­
hang mit der angestrebten Tatbestandsverwirkli­
chung gesetzt wird. 

(4) Gefahrenerforschung ist die Feststellung einer 
Gefahrenquelle und des für die Abwehr emer 
Gefahr sonst maßgeblichen Sachverhaltes. 

Mit betr;tchtlicher Strafe bedrohte Handlung 

§ 17. Mit beträchtlicher 'Strafe bedroht sind 
gerichtlich strafbare Handlungen, die mit mehr als 
sechsmonatiger Freiheitsstrafe bedroht sind. 

Rechte und Pflichten juristischer Personen 

§ 18. Soweit in diesem Bundesgesetz von Rechten 
und Pflichten von Menschen die Rede ist, sind 
darunter auch Rechte und Pflichten juristischer 
Personen zu verstehen. 

2. Teil 

Aufgaben der Sicherheitsbehörden auf dem Gebiet 
der Sicherheitspolizei 

1. Hauptstück 

Erste allgemeine Hilfeleistungspflicht 

§ 19. (1) Sind Leben, Gesundheit, Freiheit oder 
Eigentum von Menschen gegenwärtig gefährdet 
oder steht eine solche Gefährdung unmittelbar 
bevor, so trifft die Sicherheitsbehörden die erste 
allgemeine Hilfeleistungspflicht, wenn die Abwehr 
der Gefährdung 

1. nach den die einzelnen Gebiete der Verwal­
tung regelnden Bundes- oder La'ndesgesetzen 
in die Zuständigkeit einer Verwaltungs be­
hörde fällt oder 

2. zum Hilfs- und Rettungswesen oder zur 
Feuerpolizei gehört. 

240 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)12 von 32

www.parlament.gv.at



240 der Beilagen 13 

(2) Sobald Grund zur Annahme einer Gefähr­
dung gemäß Abs. 1 entsteht, sind die Sicherheitsbe­
hörden verpflichtet festzustellen, ob tatsächlich eine. 
solche Gefährdung vorliegt. Ist dies der Fall, so 
haben sie die Gefahrenquelle festzustellen und für 
unaufschiebbare Hilfe zu sorgen. Sobald sich ergibt, 
daß 

1. eine allgemeine Gefahr vorliegt, hat deren 
Erforschung und Abwehr im Rahmen der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
(2. Hauptstück) zu erfolgen; 

2. die Abwehr der Gefahr in die Zuständigkeit 
anderer Behörden, der Rettung oder der 
Feuerwehr fällt, ist für deren Verständigung 
Sorge zu tragen. 

(3) Auch wenn die Gefährdung weiterbesteht, 
endet die erste allgemeine Hilfeleistungspflicht 

1. gegenüber jedem Gefährdeten (Abs. 1), der 
weitere Hilfe ablehnt;-

2. sobald sich ergibt, daß die Abwehr der 
Gefährdung nicht unter Abs. 1 fällt. 

(4) Die erste allgemeine Hilfeleistungspflicht der 
Sicherheitsbehörden besteht ungeachtet der Zustän­
digkeit einer anderen Behörde zur Abwehr der 
GefahJ;; sie endet mit dem Einschreiten der 
zuständigen Behörde, der Rettung oder der 
Feuerwehr. 

2. Hauptstück 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

Aufgaben im Rahmen der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit 

§ 20. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit umfaßt die Gefahrenabwehr, den vorbeu­
genden Schutz von Rechtsgütern, die Fahndung, die 
kriminalpolizeiliehe Beratung und die Streitschlich­
tung. 

Gefahrenabwehr 

§ 21. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt die 
Abwehr allgemeiner Gefahren. 

(2) Die Sicherheitsbehörden haben gefährlichen 
Angriffen unverzüglich ein Ende zu setzen. Hiefür 
ist dieses Bundesgesetz auch dann maßgeblich, 
wenn bereits ein bestimmter Mensch der strafbaren 
Handlung verdächtig ist. 

Vorbeugender Schutz von Rechtsgütem 

§ 22. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt der 
besondere Schutz 

1. von Menschen, die tatsächlich hilflos sind und 
sich deshalb nicht selbst ausreichend vor 
gefährlichen Angriffen zu schützen vermögen; 

2. der verfassungsmäßigen Einrichtungen und 
ihrer Handlungsfähigkeit; 

3. der Venreter ausländischer Staaten, interna­
tionaler Organisationen und anderer Völker" 
rechtssubjekte, der diesen zur Verfügung 
stehenden amtlichen und privaten Räumlich­
keiten sowie des ihnen beigegebenen Personals 
in dem Umfang, in dem dies jeweils durch 
völkerrechtliche Verpflichtung vorgesehen ist; 

4. von Sachen, die ohne Willen eines Verfü­
gungsberechtigten gewahrsamsfrei wurden 
und deshalb nicht ausreichend vor gefährli­
chen Angriffen geschützt sind. . 

(2) Die Sicherheitsbehörden haben: gefährlichen 
Angriffen auf Leben, Gesundheit, Freiheit, Sittlich­
keit, Vermögen oder Umwelt vorzubeugen, sofern 
solche Angriffe wahrscheinlich sind. 

(3) Nach einemgefälhlichen Angriff hab'en die 
Sicherheits behörden, unbeschadet ihrer Aufgaben 
nach der Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBI. 
Nr.631/1975, die maßgebenden Umstände, ein­
schließlich der Identität ·des dafür Verantwonli­
ehen, zu klären, soweit dies zur Vorbeugung 
weiterer gefährlicher Angriffe erforderlich ist. 
Sobald ein bestimmter Mensch der strafbaren 
Handlung verdächtig ist, gelten ausschließlich die 
Bestimmungen der StPO; die §§ 57 und 58 sowie die 
Bestimmungen über den Erkennungsdienst bleiben 
jedoch unberührt. 

(4) Hat die Sicherheitsbehörde Grund zur 
Annahme, es stehe ein gefährlicher Angriff gegen 
Leben, Gesundheit, Freiheit oder Vermögen bevor, 
so hat sie die betroffenen Mensch~n hievon nach 
Möglichkeit in Kenntnis zu setzen. Soweit diese das 
!>edrohte Rechtsgut deshalb nicht durch zumutbare 
Maßnahmen selbst schützen, weil sie hiezu nicht in 
der Lage sind, haben die Sicherheitsbehörden die 
erforderlichen Schutzrnaßnahmen zu treffen. Ver­
zichtet jedoch derjenige, dessen Rechtsgut gefähr­
det ist, auf den Schutz ausdrücklich, so kann er 
bleiben, sofern die Hinnahme derGefäh~dung nicht 
gegen die guten Sitten verstößt. 

Aufschub des Einschreitens 

§ 23. (1) Die Sicherheitsbehörden können davon 
Abstand nehmen, gefährlichen Angriffen'vorzubeu­
gen oder ein Ende zu setzen, soweit ein 
überwiegendes Interesse 

1. an der Abwehr bandenmäßiger oder organi­
siener Kriminalität oder 

2. am Verhindern eines von einem bestimmten 
Menschen geplanten Verbrechens (§ 17 StGB) 
gegen Leben, Gesundheit, Sittlichkeit, Freiheit 
oder Vermögen noch während seiner V orbe­
reitung (§ 16 Abs. 3) 

besteht. § 25 StPO bleibt unberühn. 
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(2) Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
Abs. 1 dürfen die Sicherheits behörden ihr Einschrei­
ten nur aufschieben, 

1. solange keine Cefahr für Leben und Gesund­
heit Dritter besteht und 

2. sofern dafür Vorsorge getroffen ist, daß ein 
aus der Tat entstehender Schaden zur Gänze 
gutgemacht wird. 

(3) Die Sicherheitsbehörde hat Menschen, denen 
durch den Aufschub des Einschreitens ein Schaden 
entstanden ist, über diesen sowie über die ihnen 
gemäß § 92 Z 1 offenstehendeMöglichkeit zu 
informieren. 

Fahndung 

§ 24. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt die 
Ermittlung des Aufenhaltsortes eines Menschen, 
nach dem gesl,lcht wird (Personenfahndung), weil 

1. eine Anordnung zur Festnahme nach Art 4 
Abs .. 1, 2 oder 4 des Bundesverfassungsgeset­
zes über den Schutz der persönlichen Freiheit, 
BGBI. Nr. 684/ 1988, besteht; 

2. befürchtet wird, ein Abgängiger habe Selbst­
mord begangen oder sei Opfer einer Gewalttat 
oder eines Unfalles geworden; 

3. der Mensch auf Grund einer psychischen 
Behinderung hilflos ist oder Leben oder 
Gesundheit anderer ernstlich und erheblich 
gefährdet; 

4. ein Ersuchen gemäß § 146 b ABGB vorliegt, an 
der Ermittlung des Aufenthaltes eines Minder­
jährigen mitzuwirken. 

(2) Den Sicherheitsbehörden obliegt das Aufsu­
chen von Gegenständen, die einem Menschen d,llrch 
einen gefährlichen Angriff gegen das Vermögen 
entzogen worden sind oder die für die Klärung 
eines gefährlichen Angriffes (§ 22 Abs. 3) benötigt 
werden (Sachenfahndung). 

Kriminalpolizeiliche Beratung 

§ 25. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt zur 
Vorbeugung gefährlicher Angriffe gegen Leben, 
Gesundheit und Vermögen von Menschen die 
Förderung der Bereitschaft und, Fähigkeit des 
Einzelnen, sich über eine Bedrohung seiner 
Rechtsgüter Kenntnis zu verschaffen und Angriffen 
entsprechend vorzubeugen. I 

(2) Darüber hinaus obliegt es den Sicherheitsbe­
hörden, Vorhaben, die der Vorbeugung gefährli -
eher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Vermö­
gen voll Menschen dienen, zu fördern. 

Streitschlichtung 

§ 26. Um gefährlichen Angriffen auf Leben, 
Gesundheit 'oder Vermögen von Menschen vorzu­
beugen, haben die Sicherheitsbehörden auf die 

Beilegung von Streitigkeiten hinzuwirken. Kann die 
Streitigkeit nicht beigelegt werden, so haben die 
Sicherheitsbehörden auf eine sonst mögliche Gefah­
renminderung hinzuwirken. 

3. Hauptstück 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 

§ 27. (1) Den Sicherheitsbehörden obliegt die 
Aufrechterhaltung der Ordnung an öffentlichen 
Orten. Hiebei haben sie auf das Interesse des 
Einzelnen, seine Grund- und Freiheitsrechte unge­
hindert auszuüben, besonders Bedacht zu nehmen. 

(2) Öffentliche Orte sind solche, die von einem 
nicht von vornherein bestimmten Personenkreis 
betreten werden können. 

3. Teil 

Befugnisse der Si~herheitsbehörden und der Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Rahmen der 

Sicherheitspolizei 

1. Hauptstück 

Allgemeines 

Aufgabenerfüllung 

§ 28. (1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben haben 
die Sicherheitsbehörden und die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes dem Schutz des 
Lebens und der Gesundheit von Menschen vor dem 
Schutz' anderer Güter Vorrang einzuräumen. 

(2) Sie dürfen zur Erfüllung der ihnen in diesem 
Bundesgesetz übertragenen Aufgaben alle rechtlich 
zulässig~n Mittel einsetzen, die nicht in die Rechte 
eines Menschen eingreifen. 

(3) In die Rechte eines Menschen dürfen sie bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben nur dann eingreifen, 
wenn eine solche Befugnis in diesem Bundesgesetz 
vorgesehen ist und wenn entweder andere Mittel 
zur' Erfüllung dieser Aufgaben nicht ausreichen 
oder wenn ihr Einsatz außer Verhältnis zum sonst 
gebotenen Eingriff steht. 

Verhältnismäßigkeit 

§ 29. (1) Erweist sich ein Eingriff in Rechte vop 
Menschen als erforderlich (§ 28 Abs. 3), so darf er 
dennoch nur geschehen, soweit er die Verhältnismä­
ßigkeit zum Anlaß und zum angestrebten Erfolg 
wahrt. 

(2) Insbesondere haben die Sicherheitsbehörden 
und die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

1. von mehreren zielführenden Befugnissen jene 
auszuwählen, die voraussichtlich die Betroffe­
nen am wenigsten beeinträchtigt; 
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2. darauf Bedacht zu nehmen, ob sich die 
Maßnahme gegen einen Unbeteiligten oder 
gegen denjenigen richtet, von dem die Gefahr 
ausgeh~ oder dem sie zuzurechnen ist; 

3. darauf Bedacht, zu nehmen, daß der ange­
strebte Erfolg in einem vertretbaren Verhältnis, 
zu den voraussichtlich bewirkten Schäden und . 
Gefährdungen steht; . 

4. auch während der Ausübung von Befehls- und 
Zwangsgewalt auf die Schonung der Rechte 
und schutzwürdigen Interessen der Betroffe-. ' 
nen Bedacht zu nehmen; 

5. die Ausübung der Befehls- und Zwangs gewalt 
zu beenden, sobald der angestrebte Erfolg 
erreicht wurde oder sich zeigt, daß er auf 
diesem Wege nicht erreicht werden kann. 

Rechte des Betroffenen bei der Ausübung von 
Befugnissen 

§ 30. (1) Bei der Ausübung von Befllgnissen im 
Rahmen der Sicherheitsveiwaltung ist der Betrof-
fene ' 

1. auf sein Verlangen von Anlaß und Zweck des 
Einschreitens zu informieren; 

2. auf sein Verlangen von den Dienstnummern 
der einschreitenden Organe des öffentlich!!n 
Sicherheitsdienstes in Kenntnis zu setzen; 

3. berechtigt, eine Person seines Vertrauens 
beizuziehen; 

4. berechtigt, für die Amtshandlung bedeutsame 
Tatsachen vorzubringen und deren Feststel-
lung zu verlangen. ' 

(2) Dies gilt nicht, solange dadurch die Erfüllung 
der Aufgabe gefährdet wäre. Die Rechte von 
Zeugen, Beteiligten und Parteien im Rahmen eines 
Verwaltungsverfahrens bleiben unberührt. 

Richtlinien für das Einschreiten 

§ 31. (1) Der Bundesminister für Inneres hat zur 
Sicherstellung wirkungsvollen einheitlichen Vorge­
hens und zur Minderung der Gefahr eines 
Konfliktes mit Betroffenen durch Verordnung 
Richtlinien für das Einschreiten der Organe des 
öffentlichen Sicherheits dienstes zu erlassen. 

(2) In diesen Richtlinien ist zur näheren 
Ausführung gesetzlicher Anordnungen insbeson­
dere vorzusehen, daß 

1. bestimmte Amtshandlungen Organen mit 
besonderer Ausbildung vorbehalten sind; 

2. die Bekanntgabe der Dienstnummern der 
einschreitenden Organe des öffentlichen Si­
cherheitsdienstes in einer der jeweiligen 
Amtshandlung angemessenen Weise, in der 
Regel durch Aushändigung einer mit der 
Dienstnummer, der Bezeichnung der Dienst­
stelle und deren Telefonnummer versehenen 
Karte zu erfolgen hat; 

3. vor der Ausübung bestimmter Befugnisse 
mögliche Betroffene informiert werden müs­
sen; 

4. bei de~ Ausübung besti~mter Befugnisse 
besondere Handlungsformen einzuhalten 
sind; 

5. die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes beim Eingriff in Rechte von Menschen auf 
die Erkennbarkeit ihrer Unvoreingenommen­
heit Bedacht zu nehmen haben, sodaß ihr 
Einschreiten von den Betroffenen insbeson­
dere nicht als Diskriminiel'ung auf Grund ihres 
Geschlechtes, ihrer Rasse ode'r Hautfarbe, 
ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, 
ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer 
politischen Auffassung empfunden wird; 

6. die Durchsuchung eines Menschen außer in 
Notfällen durch eine Person desselben Ge­
schlechtes vorzunehmen ist; 

7. dei Betroffene über geschehene Eingriffe in 
seine Rechte in Kenntnis zu setzen ist; 

8. der Betroffene in bestimmten Fällen auf sein 
Recht auf Beiziehung einer Vertrauensperson 
oder eines Rechtsbeistandes hinzuweisen ist 
und daß- ·er deren Verständigung verlangen 
kann. 

(3) Soweit diese Richtlinien auch für Befugnisse 
der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes im 
Zuständigkeitsbereich anderer Bundesminister gel­
ten sollen, erläßt der Bundesminister für Inneres die 
Verordnung' im Einvernehmen mit den in ihrem 
Wirkungsbereich. berührten Bundesministern. 

2. Hauptstück 

Befugnisse für die erste allgemeine Hilfe­
leistungspflicht und die Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit 

1. Abschnitt 

Allgemeine Befugnisse 

Eingriffe in Rechtsgüter im Rahmen der ersten 
allgemeinen Hilfeleistungspflicht 

§ 32. (1) Soweit es zur Hilfeleistung im Sinne von 
§ 19 erforderlich ist, sind die Organe des öffentli­

. ehen Sicherheitsdienstes ermächtigt, in Rechtsgüter 
einzugreifen, sofern der abzuwendende Schaden die 
Rechtsgutsverletzung offenkundig und erheblich 
übersteigt. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes sind ferner ermächtigt, zur Hilfeleistung im 
Sinne von § 19 in die Rechtsgüter desjenigen 
dnzugreifen, der die Gefährdung zu verantworten 
hat. Lebensgefährdende Maßnahm'en sind jedoch 
nur zur Rettung des Lebens von Menschen zulässig. 
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Beendigung gefährlicher Angriffe 

§ 33. Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, einem gefährlichen Angriff 
durch Ausübung von unmittelbarer Befehls- und 
Zwangsgewalt ein Ende zu setzen. 

2. Abschnitt 

Besondere Befugnisse 

Auskunftsverlangen 

§ 34. Die Organe des öffentlichen Sicllerheits­
dienstes sind ermächtigt, von Menschen Auskunft 
zu verlangen, von denen anzun'ehmen ist, sie 
könnten in Fällen der ersten allgemeinen Hilfelei­
stungspflicht sachdienliche Hinweise über das 
Vorliegen einer Gefährdung und über die Gefah­
renquelle geben. Die Ausübung von Zwangsgewalt 
zur Durchsetzung dieser Befugnis ist unzulässig. 

IdentitätsfeststeUung 

§ 35. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind zur Feststellung der Identität eines 
Menschen ermächtigt, 

1. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, er stehe im Zusammenhang 
mit einem gefährlichen Angriff oder könne 
über einen solchen Angriff Auskunft erteilen; 

2. wenn der dringende Verdacht besteht, daß 
sich an seinem Aufenthaltsort 
a) mit beträchtlicher Strafe bedrohte Hand­

lungen ereignen oder 
b) flüchtige Straftäter oder einer Straftat 

Verdächtige verbergen; 
3. wenn er sich anscheinend im Zustand der 

Hilflosigkeit befindet und die Feststellung der 
Identität für die Hilfeleistung erforderlich 
scheint; 

4. wenn der dringende Verdacht besteht; daß 
sich an seinem Aufenthaltsort Fremde befin­
den, die nicht zum Aufenthalt im Bundesgebiet 
berechtigt sind; 

5. wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, es handle sich 
a) um einen abgängigen Minderjährigen 

(§ 146 b ABGB) oder 
b) um einen Menschen, der auf Grund einer 

psychischen Krankheit das Leben oder die, 
Gesundhe'it anderer ernstlich und erheb­
lich gefährdet oder 

c) um einen Untersuchungshäftling oder 
Strafgefangenen, der sich der Haft entzo­
gen hat. 

(2) Die Feststellung der Identität ist das Erfassen 
der Namen, des Geburtsdatums und der Wohnan­
schrift eines Menschen in dessen Anwesenheit. Sie 
hat mit der vom Anlaß gebotenen Verläßlichkeit zu 
erfolgen. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes haben Menschen, deren Identität festgestellt 
werden soll, hievon in Kenntnis zu setzen. Jeder 
Betroffene ist verpflichtet, an der Feststellung seiner 
Identität mitzuwirken und die unmittelbare Durch-
setzung der Identitätsfeststellung zu dulden. 

Platzverbot 

§ 36. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen, es werde an einem bestimmten Ort 
eine allgemeine Gefahr für Leben oder Gesundheit 
mehrerer Menschen oder für .Eigentum oder 
Umwelt in großem Ausmaß entstehen, so hat die 
Sicherheitsbehörde das Betreten des Gefahrenberei­
ches und den Aufenthalt in ihm mit Verordnung zu 
verbieten und die Nichtbefolgung als Verwaltungs­
übertretung zu erklären. 

(2) Besteht an einem bestimmten Ort bereits eine 
allgemeine Gefahr im Sinne des Abs. 1, sO hat die 
Sicherheitsbehörde mittels Verordnung das Verlas­
sen des Gefahrenbereiches anzuordnen, dessen 
Betreten zu untersagen und die O~gane des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu ermächtigen, 
jedermann aus dem Gefahrenbereich zu weisen. 

(3) Verordnungen gemäß Abs. 1 haben Tag und 
Uhrzeit ihres Inkrafttretens zu bestimmen. Sie sind 
auf eine Weise ku~dzumachen, die geeignet 
erscheint~ einen möglichst weiten Kreis potentiell 
Betroffener zu erreichen, wie etwa durch Anschlag 
oder Verlautbarung in Medien. Sie sind aufzuhe­
ben, sobald eine Gefährdung nicht mehr zu 
befürchten ist, und treten jedenfalls drei Monate 
nach, ihrem Wirksamwerden außer Kraft. 

(4) Verordnungen gemäß Abs. 2 sind in geeigne­
ter Weise, wie etwa mittels Megaphon kundzuma­
chen und treten unmittelbar nach ihrer Verlautba­
rung in Kraft. Die Sicherheitsbehörde hat dafür zu 
sorgen, daß die Untersagung des Betretens 
möglichen Betroffenen zur Kenntnis gelangt. Die 
Verordnung ist aufzuheben, sobald keine Gefahr 
mehr besteht, 'und tritt jedenfalls sechs Stunden nach 
ihrer Erlassung außer Kraft. 

Auflösung von Besetzungen 

§ 37. (1) Kommen mehrere Me~schen ohne 
Duldung des Besitzers auf einem Gru.ndstück oder 
in einem Raum in gemeinsamer Absicht zusammen, 
ohne daß diese Ansammlung den Bestimmungen des 
Versammlungsgesetzes 1953 unterliegt, so hat die 
Sicherheitsbehörde mit Verordnung, das Verlassen 
des Grundstückes oder Raumes anzuordnen und 
zugleich dessen Betreten zu untersagen, wenn 

1. die Auflösung der Besetzung zur Aufrechter­
haltung der öffentlichen Ordnung notwendig 
ist oder 

2. die Besetzung einen schwerwiegenden Eingriff 
in die Rechte des Besitzers darstellt und dieser 
die Auflösung verlangt. 
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Die Sicherheitsbehörde hat in diesen Fällen die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu 
ermächtigen, die Besetzervom Grundstück oder aus 
dem Raum zu weisen. Für 'solche Verordnungen gilt 
§ 36 Abs. 4. . 

(2) Sobald eine Besetzung für aufgelöst erklän ist, 
sind alle Anwesenden verpflichtet, den On der 
Besetzung sofort zu verlassen und auseinanderzuge­
hen. 

Wegweisung 

§ 38. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, Unbeteiligte wegzuweisen, 
die durch ihre Anwesenheit am V örfallson oder in 
dessen unmittelbarer Umgebung die Erfüllung der 
ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht oder die 
nach einem gefährlichen Angriff gebotene Klärung 
der maßgeblichen Umstände behindern. Dies gilt 
auch für Unbeteiligte, die durch ihre Anwesenheit 
die Privatsphäre jener Menschen unztimutbar 
beeinträchtigen, die von dem Vorfall betroffen sind. 

(2) Besteht an einem bestimmten On eine 
allgemeine Gefahr für Leben oder Gesundheit 
mehrerer Menschen oder für· Eigentum oder 
Umwelt in großem Ausmaß, so sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, jeder­
mann aus dem Gefahrenbereich zu weisen, solange 
die Sicherheitsbehörde nicht selbst gemäß § 36 
Abs. 2 einschreiten kann. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes sind außerdem ermächtigt, jedermann aus 
einem Gefahrenbereich zu weisen, dessen Leben 
und Gesundheit dadurch gefährdet sind, daß einem 
gefährlichen Angriff ein Ende gesetzt wird. 

Betreten und Durchsuchen von Grundstücken und 
Räumen 

§ 39. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, Grundstücke und Räume 
zu betreten, sofern dies für die Erfüllung der ersten 
allgemeinen Hilfeleistungspflicht oder zur Abwehr 
eines gefährlichen Angriffs erforderlich ist. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes sind weiters ermächtigt, Grundstücke und 
Räume zu betreten, sofern dadurch ein zulässiger 
Waffengebrauch vermieden werden kann. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes sind ermächtigt, Grundstücke, Räume und 
Kraftfahrzeuge zu durchsuchen, soweit dies der 
Suche 

1. nach einem Menschen dient, dessen Leben 
oder Gesundheit unmittelbar gefährdet er­
scheint; 

2. nach einem Menschen dient, von dem em 
gefährlicher Angriff ausgeht; 

3. nach einer Sache dient, die für emen 
gefährlichen Angriff bestimmt ist. 

Sobald ein' gefährlicher Angriff beendet ist, gelten 
für di~ Durchsuchung die Bestimmungen der,StPO. 

(4) Behältnisse, die sich in Räumen befinden, 
dürfen die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes unter den Voraussetzungen des Abs. 1 öffnen, 
unter den Voraussetzungen des Abs. 3 durchsuchen. 
Kraftfahrzeuge, die ihrer Bestimmung gemäß zu 
Wohnzwecken verwendet werden, dürfen nur unter 
den Voraussetzungen, die für Räume gelten, 
betreten oder durchsucht werden. 

(5) Bei Handhabung der Befugnisse der Abs. 3 
und 4 ist besonders darauf zu achten, daß Eingriffe 
in die Rechtssphäre der Betroffenen die Verhältnis­
mäßigkeit (§ 29) wahren und daß Verletzungen 
gesetzlich geschützter Berufsgeheimnisse möglichst 
vermieden' werden. Die Bestimmungen der §§ 141 
Abs. 3 und 142 Abs. 1, 2 und 4 StPO gelten 
sinngemäß, es sei denn, es würde der Zweck der 
Maßnahme dadurch vereitelt. 

Durchsuchung von Menschen 

§ 40. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, Menschen, die festgenom­
men worden sind, zu durchsuchen', um sicherzustel­
len, daß diese während ihrer Anhaltung weder ihre 
eigene körperliche Sicherheit noch die anderer 
gefährden und nicht flüchten.' 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes sind außerdem ermächtigt, _ Menschen zu 
durchsuchen, wenn auf Grund bestimmter Tatsa­
chen anzunehmen ist, diese stünden mit einem 
gegen Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum 
gerichteten gefährlichen Angriff in Zusammenhang. 
und hätten einen Gegenstand bei sich, von dem 
Gefahr ausgeht. 

(3) Die den Organen des öffentlichen Sicherheits­
dienstes in den Abs. 1 und 2 eingeräumten 
Befugnisse gelten auch für das Öffnen und das 
Durchsuchen von Behältnissen (zB K,offer oder 
Taschen), die der Betroffene bei sich hat. 

(4) Bei Durchsuchungen gemäß Abs.l und 2 
haben sich die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes auf eine Durchsuchung der Kleidung und 
eine Besichtigung des Körpers zu beschränken, es 
sei denn, es wäre auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen, der Betroffene habe einen Gegen­
stand in seinem Körper versteckt; in solchen Fällen 
ist mit der Durchsuchung ein ArZt zu betrauen. 

Durchsuchungsanordnung bei Großveranstaltungen 

§ 41. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen, es werde bei einer Großveranstaltung 
zu nicht bloß vereinzelten Gewalttätigkeiten oder 
zu einer größeren Zahl gefährlicher Angriffe gegen 
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Leben oder Gesundheit von Menschen kommen, so 
hat die Sicherheitsbehörae mit Verordnung den 
Zutritt zur Veranstaltungsstätte von der Bereitschaft 
der Menschen, ihre Kleidung und - mitgeführte 
Behältnisse durchsuchen zu lassen, abhängig zu 
machen; dies gilt nicht für Versammlungen, auf die 
die Bestimmungen des Versammlungsgesetzes 1953 
anzuwenden sind. 

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind auf eine 
Weise kundzumachen, die geeignet erscheint, einen 
möglichst weiten Kreis potentiell Betroffener zu. 
erreichen, insbesondere durch Anschlag oder 
Verlautbarung in Medien; bei der Veranstaltungs­
stätte sind sie jedenfalls ersichtlich zu .machen. 
Solche Verordnungen können auch mehrere, 
innerhalb von 48 Stunden stattfindende gleichartige 
Veranstaltungen erfassen. 

(3) Wurde für eine Veranstaltung eine Verord­
nung gemäß Abs. 1 erlassen, so sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, Men­
schen, die Zutritt haben wollen, vor dem Einlaß zu 
durchsuchen (Kleidung und mitgeführte Behält­
nisse) und sie im Falle der Weigerung vom Zutritt 
zur Veranstaltung auszuschließen. Ein Anspruch 
auf Erstattung des Eintrittspreises gegenüber dem 
Bund besteht nicht. 

Sicherstellen von Sachen 

§ 42. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, Sachen sicherzustellen, 

1. wenn dies bei gefährlichen Angriffen dazu 
dient, eine (weitere) Bedrohung des Lebens, 
der Gesundheit, der Freiheit oder des 
Eigentums von Menschen zu verhindern; 

2. die sich in der Gewahrsame eines Festgenom­
menen befinden und besonders geeignet sind, 
während dessen Anhaltung 
a) seine eigene oder die körperliche Sicher­

heit anderer unmittelbar zu gefährden 
oder 

b) ihm die Flucht zu ermöglichen oder zu 
erleichtern; 

3. denen unbefugte Beschädigung oder Weg­
nahme droht, sofern der Eigentümer oder 
rechtmäßige Besitzer nicht in der Lage ist, 
selbst für ihren Schutz zu sorgen; 

4. die. von ihnen aufgefunden werden und sich in 
niemandes Gewahrsame befinden. 

In den Fällen der Z 1 und 2 ist dem Betroffenen eine 
Bestätigung über die Sicherstellung auszustellen. 

(2) Die sichergestellten Sachen sind, sobald der 
Grund für ihre weitere Verwahrung . entfällt, 
auszufolgen, sonst der Sicherheitsbehörde zu 
übergeben. Diese hat sie, sofern nicht eine 
Beschlagnahme nach einem anderen Gesetz erfolgt, 
in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 solange zu 
verwahren, bis die für ihre Sicherstellung maßgebli­
che Gefahr beseitigt ist; dann sind die Sachen ihrem 

Eigentümer oder rechtmäßigen Besitzer auszufol­
gen. Beschlagnahmte Gegenstände sowie solche, die 
aufgefunden werden und sich in niemandes 
Gewahrsame befinden, hat die Behörde nach den 
hiefür maßgeblichen Bestimmungen zu behandeln. 

Verfall sicherges teHter Sachen 

§ 43. (1) War eine gemäß § 42 Abs. 1 ZI 
sichergestellte Sache innerhalb eines Zeitraumes von 
sechs Monaten nach der Sicherstellung nicht 
auszufolgen, weil die für die Sicherstellung 
maßgebliche Gefahr weiterbesteht oder weil der 
Behörde kein Eigentümer oder rechtmäßiger 
Besitzer bekannt wurde, so gilt sie als verfallen. 
Stellt der Eigentümer oder rechtmäßige Besitzer vor 
Ablauf der Frist einen Antrag auf Ausfolgung der 
Sache und ist anzunehmen, daß die für die 
Sicherstellung maßgebliche Gefahr nicht beseitigt 
werden kann, so hat die Behörde die Sache mit 
Bescheid für verfallen zu erklären. 

(2) Ist der Verfall einer gemäß § 42 Abs. 1 Z 1 
sichergestellten Sache verbindlich geworden, so ist 
die Sache zu verwerten oder, falls dies nicht möglich 
oder nicht zulässig ist, zu vernichten. Ein allenfalls 
erzielter Erlös ist dem Eigentümer, wenn er 
Adressat des Verfallsbescheides war oder' wenn er 
dies binnen drei Jahren nach Eintritt des Verfalls 
verlangt, auszufolgen. 

Inanspruchnahme von Sachen 

§ 44. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes dürfen fremde Sachen in Anspruch 
nehmen, wenn deren Gebrauch zur Abwehr eines 
gef;thrlichen Angriffes oder für die Erfüllung der 
ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht unerläßlich 
erscheint. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes, die Sachen in Anspruch nehmen, haben dafür 
Sorge zu tragen, daß ein Berechtigter (Eigentümer, 
rechtmäßiger Besitzer oder ein von diesem namhaft 
gemachter Vertreter) hievon in Kenntnis gesetzt 
wird. 

(3) In Anspruch genommene Sachen dürfen zur 
Abwehr des Angriffes oder zur Hilfeleistung 
(Abs. 1) gebraucht werden und sind danach einern 
Berechtigten zurückzustellen. Hiebei ist er über 
Schäden, die beim Gebrauch entstanden sind, zu 
informieren. Jedenfalls ist ihm über die Inanspruch­
nahme eine Bestätigung auszuhändigen. 

Eingriffe in die persönliche Freiheit 

§ 45. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, 

1. Menschen, die wegen Geisteskrankheit, 
Schwachsinns oder einer tiefgreifenden Be-
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wußtseinsstörung zurechnungsunfähig sind 
(§ 11 StGB), oder 

2. Unmündige 
zum Zwecke der sofortigen Feststellung des 
Sachverhaltes festzunehmen, wenn sie einer mit 
beträchtlicher Strafe bedrohten Handlung verdäch­
tig sind und auf frischer Tat betreten werden oder 
der Verdacht sonst in engem zeitlichem Zusammen­
hang mit der Tat entsteht. 

(2) Unmündige, die 
1. gemäß Abs. 1 festgenommen werden oder 
2. in der Zeit zwischen 00.00 und 05.00 Uhr ohne 

Aufsicht an einem öffentlichen Ort angetrof­
fen werden und gefährlichen Angriffen 
besonders ausgesetzt wären, 

sind unverzüglich - in den Fällen der Z 1 nach 
Feststellung des Sachverhaltes - einem Menschen 
. zu übergeben, dem ihre Pflege und Erziehung 
zukommt; dies gilt in den Fällen der Z 1 nicht, wenn 
das vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzte Vor­
mundschafts- oder Pflegschaftsgericht (§ 2 Abs. 2 
des Jugendgerichtsgesetzes 1988, BGBI. Nr. 599) 
eine andere Verfügung trifft. Ist die Übergabe -
aus welchem Grunde.immer - nicht möglich, so ist 
eine Entscheidung des Jugendwohlfahrtsträgers 
einzuholen und der Unmündige allenfalls diesem zu 
übergeben. 

(3) Menschen, die gemäß Abs. 1 Z 1 festgenom­
men wurden, sind, sofern weder gemäß § 9 des 
Unterbringungsgeseizes (UbG), BGBI. Nr. 155/ 
1990, vorzugehen ist, noch ein richterlicher 
Beschluß gemäß § 438 StPO ergeht, nach Feststel­
lung des Sachverhaltes zu entlassen. 

Vorführung 

§ 46. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, Menschen, von denen sie 
aus besonderen Gründen annehmen, daß sie an 
einer psychischen Krankheit leiden und im Zusam­
menhang damit ihr Leben oder ihre Gesundheit 
oder das Leben oder die Gesundheit anderer 
ernstlich und erheblich gefährden, einem im 
öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Arzt oder 
einem Polizeiarzt vorzuführen, sofern dies notwen­
dig ist, um eine Untersuchung des Betroffenen 
durch diesen Arzt zu ermöglichen. Weiters sind die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes er­
mächtigt, solche Menschen einer Krankenanstalt 
(Abteilung) für Psychiatrie vorzuführen, sofern der 
Arzt die Voraussetzungen für· eine Unterbringung 
bescheinigt. 

(2) Bei Gefahr im Verzug sind die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, den 
Betroffenen auch ohne Untersuchung und Beschei­
nigung einer Krankenanstalt (Abteilung) für Psych­
iatrie vorzuführen. 

,(3) Im übrigen ist in diesen Fällen gemäß § 9 UbG 
vorzugehen. 

Durchführung einer Anhaltung 

§ 47. (1) Jeder nach § 45 Festgenommene oder 
nach § 46 Vorgeführte hat das Recht, daß auf sein 
Verlangen ohne unnötigen Aufschub und nach 
seiner Wahl ein Angehöriger, in den Fällen des § 45 
Abs. 1 Z 2 und des § 46 auch ein Rechtsbeistand, 
von der Festnahme (Vorführung) verständigt wird. 
Bei der Festnahme (Vorführung) und Anhaltung ist 
auf die Achtung der Menschenwürde des Betroffe­
nen und auf die möglichste Schonung seiner Person 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Für die Anhaltung von Menschen nach diesem 
. Bundesgesetz oder nach der Strafprozeßordnung 
gilt § 53 c Abs. 1 und 2 des Verwaltungsstrafgeset­
zes 1991 (VStG), BGBI. Nr. 52/1991. 

(3) Die Hausordnung für solche Anhaltungen in 
Hafträumen der Sicherheitsbehörden hat der 
Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Justiz mit Verordnung zu 
erlassen. In den Hausordnungen sind die Rechte 
u'nd Pflichten der Häftlinge unter Bedachtnahme 
auf die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie unter 
Berücksichtigung der räumlichen und personellen 
Gegebenheiten zu regeln. 

Bewachung von Menschen und Sachen 

§ 48. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind ermächtigt, Menschen zu bewachen, 
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzuneh­
men ist, es stehe ein gefährlicher Angriff gegen 
deren Leben, Gesundheit oder Freiheit bevor. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes sind ermächtigt, oberste Staatsorgane zu 
bewachen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, es stehe ein gefährlicher Angriff auf 
deren Handlungsfähigkeit (§§ 249 bis 251 StGB) 
bevor. 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes sind ermächtigt, Sachen zu bewachen, wenn 

1. auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen 
ist, es stehe ein gefährlicher Angriff gegen das 
Eigentum oder die Umwelt von Menschen in 
großem Ausmaß bevor; 

2. ihnen unbefugte Beschädigung oder Zerstö­
rung droht, sofern der Eigentümer oder 
rechtmäßige Besitzer nicht in der Lage ist, 
selbst für ihren Schutz zu sorgen und eine 
Sicherstellung gemäß § 42 Abs. 1 Z 3 nicht 
möglich ist. 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes sind nach Maßgabe völkerrechtlicher Verpflich­
tung ermächtigt, Menschen und Sachen zu 
bewachen. 
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(5) Ist für die Bewachung das Betreten nicht 
allgemein zugänglicher Grundstücke oder Räume 
erforderlich, so bedarf dies der Zustimmung des 
Verfügungsberechtigten. Die Bewachung selbst 
kann 

1. inden Fällen einer Bedrohung von Sachen 
gemäß Abs. 3 vom Eigentümer und 

2. in den Fällen des Abs. 4 vom Völkerrechtssub­
jekt nach Maßgabe der Rechtsvorschriften 

abgelehnt werden. 

Außerordentliche Anordnungsbefugnis 

§ 49. (1) Die Sicherheitsbehörden sind befugt, zur 
Abwehr in außergewöhnlich großem Umfang 
auftretender allgemeiner Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Vermögen von Menschen mit 
Verordnung allgemeine Anordnungen zu treffen. 
Hiebei haben sie zur Durchsetzung entweder 
unmittelbare Zwangsgewalt oder Verwaltungsstrafe 
anzudrohen. 

(2) Mit der Ausübung von Befehls- und 
Zwangsgewalt dürfen durch solche Verordnungen 
nur Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
betraut werden; andere als die in diesem Bundesge­
setz vorgesehenen Befugnisse dürfen ihnen nicht 
eingeräumt werden. 

(3) Die Verordnung ist aufzuheben, sobald der 
Grund zu ihrer Erlassung weggefallen ist. 

3. Abschnitt 

Unmittelbare Zwangs gewalt 

§ 50. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits­
dienstes sind, sofern nicht anderes bestimmt ist, 
ermächtigt, die ihnen von diesem Bundesgesetz oder 
von einer auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnung eingeräumten Befugnisse 
mit unmittelbarer Zwangs gewalt durchzusetzen. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes haben anwesenden Betroffenen die Ausübung 
von unmittelbarer Zwangs gewalt anzudrohen und 
anzukündigen. Hievon kann in den Fällen der 
Notwehr oder der Beendigung gefährlicher An­
griffe (§ 34) soweit abgesehen werden, als dies für 
die Verteidigung des angegriffenen Rechtsgutes 
unerläßlich erscheint. 

(3) Für die Anwendung von unmittelbarer 
Zwangsgewalt gegen Menschen gelten die Bestim­
mungen des Waffengebrauchsgesetzes 1969. 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdien­
stes dürfen physische Gewalt gegen Sachen 
anwenden, wenn dies, für die Ausübung einer 
Befugnis unerläßlich ist. Hiebei haben sie alles 
daranzusetzen, daß eine Gefährdung von Menschen 
unterbleibt. 

4. Teil 

Verwenden personenbezogener Daten im Rahmen 
der Sicherheitspolizei 

1. Hauptstück 

Allgemeines 

§ 51. (1) Die Sicherheitsbehörden haben beim 
Verwenden (Ermitteln, Verarbeiten, Benützen, 
Übermitteln und Überlassen oder einer dieser 
Vorgänge)personenbezogener Daten die Verhält­
nismäßigkeit (§ 29) zu beachten. Jedenfalls 'haben 
sie auf die Wahrung schutzwürdige'r Interessen der 
Betroffenen an der Geheimhaltung und auf den 
Vorrang 'vertraulicher Behandlung der Daten 
bedacht zu sein. 

(2) Sofern nicht ausdrücklich anderes angeordnet 
wird, finden die Bestimmungen des Datenschutzge­
setzes, BGBI. Nr. 565/1978, mit Ausnahme des § 6, 
2. Tatbestand, und des § 7 Abs. 2 Anwendung. 

(3) Die Bestimmungen dieses Teiles gelte~ auch 
für das nicht automationsunterstützte Verwenden 
personenbezogener Daten. 

2. Hauptstück 

Ermittlungsdienst 

Aufgabenbezogenheit 

§ 52. Personenbezogene Daten dürfen von den 
Sicherheitsbehörden gemäß diesem Hauptstü!rk nur 
verwendet werden, soweit dies zur Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist.' 
Ermächtigungen nach anderen Bundesgesetzen 
bleiben unberührt. 

Zu lässigkeit der Ermittlung und Verarbeitung 

§ 53. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen perso­
nenbezogene Daten ermitteln und verarbeiten 

1. für, die Feststellung einer Gefahrenquelle (§ 19 
Abs.3); 

2. für die Abwehr bandenmäßiger oder organi­
sierter Kriminalität (§§ 16 Abs. 1 Z2 und 21); 

3. für die Abwehr gefährlicher Angriffe (§§ 16 
Abs. 2 und 3 sowie 21 Abs. 2); 

4. für die Vorbeugung wahrscheinlicher gdährli­
eher Angriffe gegen Leben, Gesundheit, 
Sittlichkeit, Freiheit, Vermögen oder Umwelt 
(§ 22 Abs. 2 und 3); 

5. um bei einem bestimmten Ereignis die 
öffentliche Ordnung aufrechterhalten zu 
können. 

Die automationsunterstützte Verarbeitung perso­
nenbezogener Daten ist nur in den Fällen der Z 2 bis 
4 zulässig. 

:~ 
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(2) Die Sicherheitsbehörden dürfen für die 
Zwecke und unter den Voraussetzungen, die in 
Abs. 1 genannt sind, Daten verarbeiten, die sie in 
Voll ziehung. von Bundes- oder Landesgesetzen 
ermittelt haben; hiebei darf die Verknüpfung 
solcher Daten mit gemäß Abs. 1 verarbeiteten Daten 
nicht programmgesteuert erfolgen, Bestehende 
Übermittlungsverbote bleiben unberühn. 

(3) Die Sicherheitsbehörden sind berechtigt, von 
den Dienststellen der Gebietskörperschaften, den 
anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
und den von diesen betriebenen Anstalten die 
Auskünfte zu verlangen, die sie als wesentliche 
Voraussetzung für die Abwehr gefährlicher An­
griffe oder für die Abwehr bandenmäßiger oder 
organisiener Kriminalität benötigen. Die ersuchte 
Stelle ist verpflichtet, die Auskunft zu eneilen; sie 
muß sich jedoch auf Namen, Geschlecht, Wohnan­
schrift, Gebunsdatum und Gebunson sowie auf die 
von der Sicherheitsbehörde zum Gegenstand der 
Anfrage gemachten Umstände beschränken. Eine 
Verweigerung der Auskunft unter Berufung darauf, 
daß es sich um automationsunterstützt verarbeitete 
personenbezogene Daten handelt, ist nur zulässig, 
wenn die Auskunftsbeschränkung ausdrücklich 
auch Sicherheits behörden gegenüber gilt. Eine 
Verweigerung der Auskunft ist außerdem zulässig, 
soweit andere öffentliche Interessen die Abwehrin­
teressen deutlich überwiegen. Über die Amtsver­
schwiegenheit (An.20 Abs.3 B-VG) hinausge­
hende· sonstige gesetzliche Verpflichtungen zur 
Verschwiegenheit bleiben unberühn. 

(4) Im übrigen sind die Sicherheitsbehörden für 
Zwecke des Abs. 1 berechtigt, personenbezogene 
Daten aus allen anderen verfügbaren Quellen durch 
Einsatz geeigneter Mittel, wie insbesondere durch 
Zugriff auf allgemein zugängliche Daten, Einholen 
von Auskünften, Beobachten und durch Einsatz von 
Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten, zu ermitteln. 

Be~ondere Bestimmungen für die Ermittlung 

§ 54. (1) Sollen personenbezogene Daten durch 
Einholen von Auskünften ermittelt werden, so 
haben die Sicherheitsbehörden auf 'den amtlichen 
Charak~er sowie auf die Freiwilligkeit der Mitwir­
kung hinzuweisen. Der Hinweis kann unterbleiben, 
wenn. wegen wiederholter Kontakte über diese 
Umstände kein Zweifel besteht. 

(2) Die Ermittlung personenbezogener Daten 
durch Beobachten (Observation) ist zulässig, um 
eine von einem bestimmten Menschen geplante 
strafbare Handlung gegen Leben, Gesundheit, 
Sittlichkeit, Freiheit, Vermögen oder Umwelt noch 
während ihrer Vorbereitung (§ 16 Abs. 3) verhin­
dern zu können. 

(3) Darüber hinaus sind das Einholen von 
Auskilnften ohne Hinweis gemäß Abs. 1 sowie die 

Observation zulässig, wenn sonst die Abwehr 
gefährlicher Angriffe oder die Abwehr bandenmäßi­
ger oder organisiener Kriminalität gefährdet oder 
erheblich erschwen werden würde (verdeckte 
Ermittlung). 

(4) Die Ermittlung personenbezogener Daten mit 
Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten ist nur für die 
Abwehr gefährlicher Angriffe oder für die Abwehr 
bandenmäßiger oder organisiener Kriminalität 
zulässig; sie darf unter den Voraussetzungen des 
Abs.3 auch verdeckt erfolgen. § 120 Abs. 1 StGB 
und das Fernmeldegeheimnis bleiben jedoch unbe­
rühn. 

(5) Ist zu befürchten, daß es bei einer 
Zusammenkunft zahlreicher Menschen zu gefährli­
chen Angriffen gegen Leben, Gesundheit oder 
Eigentum von Menschen kommen werde, so dürfen 
die Sicherheitsbehörden zur Vorbeugung solcher 
Angriffe personenbezogene Daten Anwesender mit 
Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten ermitteln; sie 
haben dies jedoch zuvor auf solche Weise 
anzukündigen, daß es einem möglichst weiten Kreis 
potentieller Betroffener bekannt wird. Die auf diese 
Weise ermittelten Daten dürfen auch zur Abwehr 
und Aufklärung gefährlicher Angriffe, die sich 
während der Zusammenkunft ereignen, verarbeitet 
werden. 

Sicherheitstberpriifung 

§ 55. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen 
1. für Zwecke einer im öffentlichen Interesse 

gelegenen Sicherung von Tatsachen, die unter 
strafrechtlichem Geheimhaltungsschutz ste­
hen, oder 

2. in sonstigen Angelegenheiten der Sicherheits­
verwaltung mit ausdrücklicher, schriftlich 
eneilter Zustimmung des Betroffenen 

personenbezogene . Daten verarbeiten, die sie in 
Vollziehung von Bundes- oder Landesgesetzen 
ermittelt haben (Sjcherheitsliberprüfung). Beste­
hende Übermittlungsverbote bleiben unberühn. 

(2) Eine Sicherheitsüberprüfung ist jedenfalls 
vorzunehmen, wenn der Betroffene für eine 
Funktion vorgesehen ist, bei der er verwaltungsbe­
hördliche Befehls- und Zwangsgewalt auszuüben 
oder maßgebenden Einfluß auf das Zustandekom-

. men sonstiger Verwaltungs akte oder anderer 
wichtiger behördlicher Entscheidungen zu nehmen 
hat, und die Gebietskörperschaft darum ersucht. 

(3) Außerdem dürfen die Sicherheitsbehörden für 
Zwecke des vorbeugenden Schutzes von Organwal­
tern verfassungsmäßiger Einrichtungen (§ 22 Abs. 1 
Z 2) und von Venretern ausländischer Staaten, 
internationaler Organisationen oder anderer Völ­
kerrechtssubjekte (§ 22 Abs. 1 Z 3) Sicherheitsüber­
prüfungen von Menschen vornehmen, die sich im 
räumlichen Umfeld der Geschützten aufhalten. 
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Zulässigkeit der Übermittlung 

§ 56. Al) pie Sicherheitsbehörden dürfen 
abgesehen von den Fällen des § 7 Abs. 1 Z 3 des 
Datenschutzgesetzes und des § 57 Abs. 3 
personenbezogene Daten nur übermitteln 

1. wenn der Betroffene· der Übermittlung aus­
drücklich schriftlich zugestimmt hat, ihm die 
Möglichkeit eines schriftlichen Widerrufes 
eingeräumt wurde und er diese nicht genützt 
hat; 

2. anderen Sicherheitsbehörden ; 
3. den österreichischen Vertretungs behörden im 

Ausland in Angelegenheiten der Sicherheits­
verwaltung; 

4. den staatsanwaltschaftlichen Behörden, Fi­
nanzbehörden und Gerichten im Rahmen 
ihrer Tätigkeit im Dienste der Strafrechts­
pflege; 

5. anderen inländischen Behörden, soweit dies 
ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist oder für 
den Empfänger eine wesentliche Vorausset­
zung zur Wahrnehmung der ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben bildet; 

6. ausländischen Behörden, soweit dies aus~ 
drücklich gesetzlich vorgesehen ist; 

7. ausländischen Sicherheitsbehörden außerdem, 
soweit dies zur Vollziehung der §§ 21 und 22 
oder zur Wahrung erheblicher Sicherheitsin­
teressen des Empfängers erforderlich ist. 

(2) Die Übermittlung J~rsonenbezogener Daten 
ist aktenkundig zu machen. Übermittlungen aus 
einer automationsunterstützt geführten Evidenz 
können statt dessen protokolliert werden; die 
Protokollaufzeichnungen können nach drei Jahren 
gelöscht werden. . 

(3) Die Übermittlung personenbezogener Daten 
an ausländische Sicherheitsbehörden, die zum 
Zwecke der Wahrung erheblicher Sicherheitsinter­
essen des Empfängers erfolgen soll, ist dem 
Bundesminister für Inneres vorbehalten; sie hat zu 
unterbleiben, wenn ihr überwiegende schutzwür­
dige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. 
Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, daß die 
übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwendet 
werden dürfen, zu dem sie ihm übermittelt wurden, 
und daß der Bundesminister für Inneres sich 
vorbehält, um Auskunft über die vorgenommene 
Verwendung zu ersuchen. 

(4) Erweisen sich übermittelte personenbezogene 
Daten im nachhinein als unvollständig oder' 
unrichtig, so sind sie gegenüber dem Empfänger zu 
berichtigen, wenn dies· zur Wahrung schutzwürdi­
ger Interessen des Betroffenen erforderlich scheint. 
Dies gilt jedoch nicht für Auskünfte aus der 
Zentralen Informationssammlung (§ 57); Berichti­
gungen in Datensätzen der Zentralen Informations­
sammlung sind aber in allen weiteren Auskünften als 
solche kenntlich zu machen. 

(5) Sofern die Bundesregierung zu Übereinkom­
men gemäß Art. 66 Abs. 2 B-VG ermächtigt ist, 
kann. sie unter der Voraussetzung, daß Gegenseitig­
keit gewährt wird, zwischenstaatliche Vereinbarun­
gen über das Übermitteln oder das Überlassen von 
Daten, die 

1. für die Abwehr bandenmäßiger oder organi­
sierter Kriminalität (§ 53 Abs. 1 Z 2) oder 

2. für die Vorbeugung wahrscheinlicher gefährli­
cher Angriffe gegen Leben, Gesundheit, 
Sittlichkeit, Freiheit, Vermögen oder Umwelt 
(§ 53 Abs. 1 Z 4) . 

benötigt werden, abschließen. Hiebei ist die 
Übermittlung und das Überlassen von Daten nach 
Z 1 dem Bundesminister für Inneres vorzubehalten 
und vorzusehen, daß die Löschung übermittelter 
oder überlassener Daten unter denselben inhaltli­
chen Voraussetzungen wie im Inland erfolgt. 

Zentrale Informationssammlungj Zulässigkeit der 
Ermittlung, Verarbeitung und Übermit,tlung 

§ 57. (1) Die SicherheitsbehÖrden dürfen Namen, 
Geschlecht, frühere Namen, Staatsangehörigkeit, 
Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnanschrift, 
Namen der Eltern und Aliasdaten eines Menschen 
ermitteln und im Rahme"n einer Zentralen Informa­
tionssammlung samt dem für die Speicherung 
maßgeblichen Grund, allenfalls vorhandenen erken­
nungsdienstlichen Daten und einem \allenfalls 
erforderlichen Hinweis auf das gebotene Einschrei­
ten für Auskünfte auch an andere Behörden 
verarbeiten, wenn 

1. gegen den Betroffenen ein inländischer 
richterlicher Befehl oder eine Anordnung des 
Vorsitzenden eines finanzbehördlichen 
Spruchsenates zur Ermittlung des Aufenthal­
tes oder zur Festnahme besteht; 

2. gegen den Betroffenen ein sicherheitsbehördli­
cher Befehl zur Festnahme gemäß § 177 Abs. 1 
Z 2 StPO besteht; 

3. gegen den Betroffenen ein Vorführbefehl nach 
dem Strafvollzugsgesetz, BG:a1. Nr. 144/1969, 
besteht; 

4. gegen den Betroffenen ein ausländischer 
richterlicher Befehl zur Festnahme oder "eine 
andere, nach den Formvorschriften des ersu­
chenden Staates getroffene Anordnung mit 
gleicher Rechtswirkung besteht, die im Inland 
wirksam ist; 

5. gegen den Betroffenen im Zusammenhang mit 
der Abwehr oder Aufklärung gefährlicher 
Angriffe oder mit der Abwehr bandenmäßiger 

. oder organisierter Kriminalität ermittelt wird; 
6. gegen den Betroffenen Ermittlungen im 

Dienste der Strafrechtspflege eingeleitet wor­
den sind; 

7. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürch­
ten ist, der Betroffene, dessen Aufenthalt 
unbekannt ist, habe Selbstmord begangen oder 
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sei Opfer einer Gewalttat oder eines Unfalles 
geworden; 

8. der Betroffene unbekannten Aufenthaltes und 
auf Grund einer psychischen Behinderung 
hilflos ist; 

9. der Betroffene minderjährig und unbekannten 
Aufenthaltes ist, sofern ein Ersuchen gemäß 
§ 146 bABGBvoriiegt; 

10. der Betroffene Opfer einer gerichtlich strafba­
ren Handlung wurde und die Speicherung, der 
er ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben 
muß, der Klärung der Tat oder der Verhinde­
rung anderer Taten dient. 

(2) Wenn der Zweck einer Datenverarbeitung 
nicht in der Speicherung von Personendatensätzen 
gemäß Abs. 1 besteht, dürfen die Sicherheitsbehör­
den Namen, Geschlecht, Geburtsdatum sowie 
Geburtsort und Wohnanschrift von Menschen 
erfassen und zusammen mit Sachen oder rechtser­
heblichen Tatsachen im Rahmen der Zentralen 
Informationssammlung für Auskünfte auch an 
andere Behörden speichern, sofern dies für die 
Erreichung des Zweckes der Datenverarbeitung 
erforderlich ist. Hiebei darf die Auswählbarkeit 
dieser personenbezogenen Daten aus der Gesamt­
menge der gespeicherten Daten nicht vorgesehen 
sem. 

(3) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, die 
von ihnen in der Zentralen Informationssammlung 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu benüt­
zen und daraus Auskünfte zu erteilen; letzteres ist 
an andere als Sicherheitsbehörden, staatsanwalt­
schaftliehe Behörden und Finanzstrafbehörden für 
deren Tätigkeit im Dienste der Strafrechtspflege 
sowie an Sicherheitsbehörden und an österreichi­
~che Vertretungsbehörden im Ausland in Angele~ 
genheiten der Sicherheitsverwaltung nur zulässig, 
wenn hiefür eine ausdrückliche gesetzliche Ermäch­
tigung besteht. 

Zentrale Informationssammlung; Sperren des 
Zugriffes und Löschen 

§ 58. (1) Personenbezogene Daten, die gemäß 
§ 57 Abs. 1 evident gehalten werden, sind für 
Zugriffe der Sicherheitsbehörden als Auftraggeber 
zu sperren 

1. in den Fällen der Z 1 zwei Jahre nach 
Widerruf des richterlichen Befehles oder der 
finanzbehördlichen Anordnung; 

2. in den Fällen der Z 2 nach Widerruf des 
sicherheitsbehördlichen Befehles, spätestens 
jedoch 24 Stunden nach Aufnahme in die 
Zentrale Informationssammlung; 

3. in den Fällen der Z 3 nach Widerruf des 
Vorführbefehles; 

4. in den Fällen der Z 4 zwei Jahre nach 
Widerruf des richterlichen Befehles oder der 
mit gleicher Rechtswirkung ausgestatteten 
Anordnung; 

5. in den Fällen der Z 5, wenn der Angriff 
abgewehrt oder aufgeklärt worden ist oder 
wenn der Betroffene sonst für die allgem~ine 
Gefahr nicht'mehr maßgeblich ist; 

6. in den Fällen der Z 6 
a) sobald feststeht, daß eine Anzeige an die 

Staatsanwaltschaft unterbleibt; 
b) fünf Jahre nach der Aufnahme in die 

Zentrale Informationssammlung, im Falle 
mehrerer Speicherungen ge'mäß Z 6 fünf 
Jahre nach der letzten; 

7. in den Fällen der Z 7,8 und 9 fünf Jahre nach 
Auffinden des Gesuchten; 

8. in den Fällen der Z 10, wenn der Betroffene 
seine Zustimmung widerruft oder die Speiche­
rung ihren Zweck erfüllt hat. 

Nach Ablauf von zwei weiteren Jahren sind die 
Daten auch physisch zu löschen. Während dieser 
Zeit kann die Sperre für Zwecke der Kontrolle der 
Richtigkeit einer beabsichtigten anderen Speiche­
rung gemäß Abs. 1 aufgehoben werden. 

(2) Die Sicherheitsbehörden sind als Auftragge­
ber verpflichtet, Personendatensätze gemäß § 57 
Abs. 1 Z 5 und Z 10, auf die der Zugriff nicht 
gesperrt ist, fünf Jahre nach Aufnahme in die 
Zentrale Informationssammlung daraufhin zu über­
prüfen, ob nicht die in Abs. 1 genannten Vorausset­
zungen für eine Sperre bereits vorliegen. Solche 
Personendatensätze sind nach Ablauf weiterer drei 
Monate gemäß Abs. 1 für Zugriffe zu sperren, es sei 
denn, der Auftraggeber hätte vorher be.stätigt, daß 
der für die Speicherung maßgebliche. Grund 
weiterhin besteht. 

Umweltevidenz 

§ 59. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörden, in 
Orten, für die Bundespolizeidirektionen bestehen, 
diese, haben eine Evidenz jener Anlagen zu führen, 
bei denen wegen der Verwendung von Maschinen 
oder Geräten, der Lagerung, Verwendung oder 
Produktion von Stoffen, der Betriebsweise, der 
Ausstattung oder aus anderen Gründen besonders 
zu befürchten ist, daß im Falle einer Abweichung 
der Anlage von dem der Rechtsordnung entspre­
chend~n Zustand eine Gefahr für das Leben oder 
die Gesundheit einer größeren Zahl von Menschen 
oder in großem Ausmaß eine Gefahr für Eigentum 
oder Umwelt entsteht. 

(2) Behörden des Bundes, der Länder und der 
Gemeinden, die eine solche Anlage genehmigt 
haben, sind verpflichtet, der nach dem Standort 
zuständigen Sicherheitsbehörde (Abs. 1) stets un­
verzüglich die zur Beurteilung der Gefährlichkeit 
der Anlage und zu einer wirkungsvollen Abwehr 
auftretender Gefahren erforderlichen Daten zu 
übermitteln. Jedenfalls sind Art und Standort der 
Anlage, der Betreiber und die für die Einhaltung der 
Vorschriften Verantwortlichen, Betriebsweise und 
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Betriebszeiten, Emissionsgrenzwerte und Auflagen 
sowie die zur Vermeidung, Begrenzung und 
Beseitigung auftretender Gefahren vorgesehenen 
Maßnahmen bekanntzugeben. 

(3) Nähere Bestimmungen über die zu erfassen­
den Anlagen, die zu übermittelnden Daten und die 
Form der Übermittlung hat der Bundesminister für 
Inneres im Einvernehmen mit den in ihrem 
Wirkungsbereich berührten Bundesministern durch 
V erordnung zu erlassen. 

Verwaltungsstrafevidenz 

§ 60. (1) Die Sicherheitsdirektionen haben für 
Zwecke der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und der öffentlichen Ordnung eine 
Evidenz der wegen Übertretungen nach den §§ 81 
bis 84 verhängten Strafen zu führen und hiefür die 
ihnen gemäß Abs. 2 übermittelten personenbezoge-
nen Daten zu verarbeiten. ' 

(2) Bezirksverwaltungsbehörden und Bundespoli­
zeidirektionen, die in erster Instanz ein Verwal­
tungsstrafverfahren wegen Verdachtes einer Über­
tretung nach den §§ 81 bis 84 geführt haben, sind im 
Falle einer rechtskräftigen Bestrafung ermächtigt, 
folgende Daten zu ermitteln und sie der ihnen 
übergeordneten Sicherheitsdirektion zu übermit­
teln: Namen, Geschlecht, frühere Namen, Geburts­
datum sowie Geburtsort und Wohnanschrift des 
Bestraften; Aktenzeichen, Übertretungsnorm, Straf­
art und Strafausmaß, entscheidende Behörde, 
Datum der Strafverfügung oder des Straferkennt­
nisses sowie Datum des Eintrittes der Rechtskraft, 

(3) Personenbezogene Daten, die gemäß Abs. 1 
verarbeitet werden, sind fünf Jahre nach Eintritt der 
Rechtskraft zu löschen. 

Zulässigkeit der Aktualisierung 

§ 61. Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, 
die von ihnen verwendeten personenhezogenen 
Daten zu aktualisieren, wenn sie aktuellere Daten 
rechtmäßig ermittelt haben. 

Auskunftsrecht 

§ 62. (1) § 11 des Datenschutzgesetzes findet auf 
alle nach diesem Hauptstück ermittelten und 
verarbeiteten personenbezogenen Daten Anwen­
dung. Insoweit Daten nicht automationsunterstützt 
verarbeitet wurden oder Protokolldaten gemäß § 56 
Abs. 2 betroffen sind, ist die Auskunft binnen drei 
Monaten zu erteilen. 

(2) In jenen Fällen, in denen 
1. die Behörde keine Daten des Antragstellers 

ermittelt oder verarbeitet hat oder 

2. das Wissen des Betroffenen um die Existenz 
oder den Inhalt des Datensatzes, die Fahn­
dung, die Abwehr gefährlicher Angriffe oder 
die Abwehr bandenmäßiger oder organisierter 
Kriminalität gefährden oder erheblich er­
schweren würde, 

hat die Auskunft zu lauten: "Es wurden keine der 
Auskunftspflicht unterliegenden Daten ermittelt 
oder verarbeitet." 

(3) In jenen Fällen, in denen die Behörde über die 
Daten des Betroffenen 

1. vollständig oder 
2. nur in dem Umfang Auskunft erteilt, in dem 

kein Sachverhalt gemäß Abs. 2 Z 2 vorliegt, 
hat die Auskunft mit dem Satz zu enden: "Im 
übrigen wurden keine der Auskunftspflicht unterlie­
genden Daten ermittelt oder verarbeitet." 

(4) Der Adressat einer Auskunft kann bei der 
Datenschutzkommission den Antrag stellen, die 
Gesetzmäßigkeit der Auskunft zu prüfen. Hat die 
Datenschutzkommission gegen die Gesetzmäßig­
keit der erteilten Auskunft Bedenken, so hat sie ein 
Verfahren nach § 41 des Datenschutzgesetzes 
einzuleiten und den Antragsteller vom Ergebnis der 
Prüfung zu verständigen. Dies gilt auch für den Fall, 
daß die Behörde binnen drei Monaten keine 
Auskunft erteilt. 

(5) Vertritt die Datenschutzkommission in ihrer 
Empfehlung (§ 41 des Datenschutzgesetzes) die 
Auffassung, daß die Auskunft der Behörde dem . 
Gesetz nicht entspricht, und kommt der Bundesmi­
nister für Inneres der Empfehlung der Datenschutz­
kommission, die Auskunft zu erteilen, nicht nach, 
dann hat die Datenschutzkommission nach Abwä­
gung der in der Stellungnahme vorgebrachten 
Gründe die gesetzmäßige Auskunft zu erteilen, 

(6) Eingaben gemäß Abs. 1 und 4 sowie die 
daraufhin ergehenden Erledigungen sind von 
Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben befreit. 

Pflicht zur Richtigstellung oder Löschung 

§ 63. (1) Wird festgestellt, daß unrichtige oder 
entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
ermittelte Daten aufbewahrt werden, so ist unver­
züglich eine Richtigstellung oder Löschung vorzu­
nehmen. Desgleichen sind personenbezogene Daten 
zu löschen, sobald sie für die Erfüllung der Aufgabe, 
für die sie verwendet worden sind, nicht mehr 
benötigt werden, es sei denn, für ihre Löschung 
wäre eine besondere Regelung getroffen worden. 

(2) Personenbezogene Daten, auf die sich' ein 
anhängiges Verfahren gemäß § 62 oder gemäß § 90 
bezieht, dürfen nur mit Zustimmung des Betroffe-
nen gelöscht werden. ~ 

(3) Sollen Daten, die nicht automationsunter­
stützt verarbeitet worde'n sind, gelöscht werden, so 
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sind die Datenträger auszuscheiden und zu 
vernichten, es sei denn, es wäre sichergestellt, daß 
die Daten nach Übergabe an das Österreichische 
Staatsarchiv von den Sicherheitsbehörden nicht 
weiter verwendet werden können. 

3. Hauptstück 

Erkennungsdienst 

Begriffsbestimmungen 

§ 64. (1) Erkennungsdienst ist das Ermitteln 
personenbezogener Daten durch erkennungsdienst­
liche 'Maßnahmen spwie das Verarbeiten, Benützen, 
Übermitteln, Überlassen und Löschen dieser Daten. 

(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind 
technische Verfahren zur Feststellung von Merkma­
len eines Menschen, die seine Wiedererkennung 
ermöglichen und _die nicht mit einem Eingriff in die 
körperliche Integrität verbunden sind, wie insbeson­
dere die Abnahme von Papillarlinienabdrücken, die 
Herstellung von Abbildungen, die Feststellung 
äußerlicher körperlicher Merkmale, die Vornahme 
von Messungen oder die Erhebung von Stim.ll1- oder 
Sch~iftproben. 

(3) Erkennungsdienstliche Behandlung ist das 
Ermitteln personenbezogener Daten durch erken­
nungsdienstliche Maßnahmen, an dem der Betrof­
fene mitzuwirken hat. 

(4) Erkennungsdienstliche Daten sind personen­
bezogene Daten, die durch erkennungsdienstliche 
Maßnahmen ermittelt worden sind. 

(5) Personsfeststellung ist eine abgesicherte und 
plausible Zuordnung erkennungsdienstlicher Daten 
zu Namen, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort 
und Namen der Eltern eines Menschen. 

(6) Soweit die Zulässigkeit einer Maßnahme nach 
diesem Hauptstück vom Verdacht abhängt, der 
Betroffene habe einen gefährlichen Angriff began­
gen, bleibt diese Voraussetzung auch nach einer 
rechtskräftigen Verurteilung wegen der entspre­
chenden gerichtlich strafbaren Handlung (§ 16 
Abs. 2) bestehen. 

Erkennungsdienstliehe Behandlung 

§ 65. (1) Die Sicherheitsbehörden sind ermäch­
tigt, Menschen, die im Verdacht stehen, einen 
gefährlichen Angriff begangen zu haben, erken­
nungsdienstlich zu behandeln. Hievon kann so 
lange abgesehen werden, als nicht zu befürchten ist, 
der Betroffene werde weitere gefährliche Angriffe 
begehen. 

(2) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, im 
Zusammenhang mit der Klärung der Umstände 
eines bestimmten gefährlichen Angriffes Menschen 

erkennungsdienstlich zu behandeln, wenn diese 
nicht im Verdacht stehen, den gefährlichen Angriff 
begangen zu haben, aber Gelegenheit hatten, 
Spuren zu hinterlassen, soweit dies zur Auswertung 
vorhandener Spuren notwendig ist. 

(3) Die Sicherheitsbehörden sind ermächtigt, 
Menschen erkennungsdienstlich zu behandeln, 
deren Identität gemäß § 35 Abs. 1 Z 3 festgestellt 
werden muß und die über ihre Identität keine 
ausreichenden Aussagen machen wollen oder 
können, sofern eine Anknüpfung an andere 
Umstände nicht möglich ist oder unverhältnismäßig 
wäre. 

(4) Wer erkennungsdienstlich zu behandeln ist, 
hat an den dafür erforderlichen Handlungen 
mitzuwirken. 

(5) Die Sicherheitsbehörden haben jeden, den sie 
erkennungsdienstlich behandeln, schriftlich darüber 
in Kenntnis zu setzen, wie lange erkennungsdienst­
liche Daten aufbewahrt werden und welche 
Möglichkeiten früherer Löschung bestehen. 

(6) Die -Sicherheitsbehörden sind ermächtigt,­
Namen, Geschlecht, frühere Namen, Geburtsda­
tum, Geburtsort, Namen der Eltern und Aliasdaten 
eines Menschen (erkennungsdienstliche Identitäts­
daten) zu ermitteln, den sie, erkennungsdienstlich 
behandelt haben. In den Fällen des Abs. 1 sind die 
Sicherheitsbehörden ermächtigt, eine Personsfest­
stellung vorzunehmen. 

Erkenriungsdienstliche Maßnahmen an Leichen 

§ 66. (1) Wenn die Identität eines Toten nicht 
feststeht, sind die Sicherheits behörden ermächtigt, 
sie durch erkennungsdienstliche Maßnahmen an der 
Leiche festzustellen .. 

(2) Besteht die Vermutung, vorhandene Spuren 
eines gefährlichen Angriffes seien von jemandem 
hinterlassen worden, der danach verstorben ist, so 
können die Sicherheii:sbehörden diesen Verdacht 
durch. erkennungsdienstliche Maßnahmen an der 
Leiche überprüfen. 

Erkennungsdienstliehe Daten ausländischer 
Herkunft 

{ § 67. (1) Der Bundesminister für Inneres und -
mit seiner Zustimmung - die anderen Sicherheits­
behörden sind ermächtigt, ausländische kriminal­
polizeiliche Behörden oder Dienststellen sowie der 
Strafrechtspflege dienende internationale Organisa­
tionen um Übermittlung erkennungsdienstlicher 
Daten eines Menschen, dessen erke'nnungsdienstli­
che Behandlung gemäß § 65 zulässig wäre, zu 
ersuchen. Solche gemäß den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die internationale kriminal­
polizeiliche Amtshilfe, BGBI. Nr. 19111964, er-
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langte Daten gelten als nach diesem Bundesgesetz 
ermittelt. 

(2) Erkennungsdienstliche Daten, die einer 
Sicherheitsbehörde im Wege der internationalen 
kriminalpolizeilichen Amtshilfe sonst zugekommen 
sind, dürfen nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes verarbeitet, benützt, übermittelt 
und überlassen werden, wenn die erkennungsdienst­
liehe Behandlung des Betroffenen 

1. im Anlaßfall auch in Österreich zulässig 
gewesen wäre oder 

2. in Österreich zu dem Zeitpunkt zulässig wäre, 
in dem verarbeitet, benützt, übermittelt oder 
überlassen werden soll. 

Erkennungsdienstliehe Maßnahmen auf Antrag oder 
mit Zustimmung des Betroffenen 

§ 68. (1) Sofern jemand dies beantragt und einen 
Bedarf glaubhaft macht, sind die Sicherheitsbehör­
den ermächtigt; von ihm Abbildungen oder 
Papillarlinienabdrücke herzustellen und ihm diese 
mit der Bestätigung auszufolgen, daß sie :von ihm 
stammen. 

(2) Der Antrag ist abzuweisen, wenn sich der 
Antragsteller über seine Person nicht genügend 
auszuweisen vermag. 

(3) Zum Zwecke der Vorbeugung gefährlicher 
Angriffe gegen Leben oder Gesundheit sind die 
Sicherheitsbehörden ermächtigt, erkennungsdienst­
liehe Daten eines Menschen, der befürchtet, Opfer 
eines Verbrechens zu werden, mit .seiner Zustim­
mung zu ermitteln. 

(4) Unter denselben Voraussetzungen und auf 
dieselbe Weise sind die Sicherheitsbehörden für 
Zwecke des § 66 Abs. 1 qmächtigt, erkennungs­
dienstliche Daten eines Menschen zu ermitteln, der 
befürchtet, Opfer eines Unfalles zu werden. 

(5) Die Ermittlung erkennungsdienstlicher Daten 
gemäß Abs. 3 und 4 hat zu unterbleiben, wenn sich 
der Betroffene über seine Person nicht genügend 
auszuweisen vermag. 

Vemteidung von Verwechslungen 

§ 69. (i) Erlangt eine Sicherheitsb"ehörde von 
Umständen Kenntnis, die eine Zuordnung erken­
nungsdienstlicher Daten, die gemäß § 65 Abs. 1 
ermittelt worden sind, ausschließlich zu demjenigen, 
von dem sie stammen, in Frage stellen (Verwechs­
lungsgefahr), s~ hat sie für die Verständigung der 
Behörden, bei denen die Daten in Evidenz gehalten 
werden, Sorge zu tragen. 

(2) Die Behörde hat durch geeignete Maßnah­
men, allenfalls auch, indem sie die Hilfe anderer 

" Sicherheitsbehörden in Anspruch nimmt, sicherzu­
stellen, daß Verwechslungen vermieden werden. 

Ausschließlich zu diesem Zwecke, jedoch nur mit 
ihrer Zustimmung, dürfen auch Daten jener 
Personen ermittelt und benützt werden, die 
verwechselt werden können. 

Erkennungsdienstliche Evidenzen 

§ 70. (1) Jede Sicherheitsbehörde hat erken­
nungsdienstliche Daten, die sie im Rahmen einer 
erkennungsdienstlichen Behandlung oder anders als 
gemäß§ 68 Abs. 1 durch eine erkennungsdienstliche 
Maßnahme ermittelt hat, so lange zu verarbeiten, bis 
sie zu löschen sind. 

(2) Darüber hinauskann der Bundesminister für 
Inneres für Zwecke der regionalen oder überregio­
nalen Zusammenfassung spezieller Daten Sicher­
heitsbehörden mit Verordnung ermächtigen, der 
Art nach bestimmte erkennungsdieristliche Daten zu 
verarbeiten, die im Rahmen einer erkennungsdienst­
lichen Behandlung gemäß § 65 Abs. 1 sowie einer 
Maßnahme gemäß § 66 Abs. 1 von ihnen selbst oder 
von anderen Behörden ermittelt wurden. 

(3) Jede Sicherheitsbehörde ist" ermächtigt, 
erkennungsdienstliche Daten, die sie verarbeitet hat,. 
zu aktualisieren, wenn sie aktuellere Daten 
rechtmäßig ermittelt hat. 

Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten 

§ 71. (1) Erkennungsdienstliche Daten, die 
gemäß den §§ 65 Abs. 1 oder 66 Abs. 1 ermittelt 
wurden, sind jenen Sicherheitsbehörden zu übermit­
teln, die durch Verordnung des Bundesministers für 
Inneres damit betraut wurden, solche Daten zu 
verarbeiten. Außerdem sind erkennungsdienstliche 
Daten, die gemäß § 65 Abs. 1 ermittelt wurden, der 
Zentralen Erkennungsdienstlichen Evidenz in dem 
Umfang zu übermitteln, der durch Verordnung des 
Bundesministers für Inneres festgelegt worden ist. 

(2) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß den 
§§ 65 Abs.-l, 66 Abs. 1 öder 68 Abs.3 öder 4 
ermittelt wurden, sind außerdem auf deren 
Verlangen den Sicherheitsbehörden, staa"tsanwalt­
schaftlichen Behörde"n, Finanzbehorden und Ge­
richten im Rahmen ihrer Tätigkeit im Di~nste der 
Strafrechtspflege sowie den Sicherheitsbehörden in 
Angelegenheiten der Sicherheitspolizei zu übermit­
teln. 

(3) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 65 
Abs. 1 oder 3 oder gemäß § 66 ermittelt wurden, 
dürfen ausländischen kriminalpolizeilichen Behör­
den oder Dienststellen sowie der Strafrechtspflege 
dienenden internationalen Organisationen 

1. über deren Ersuchen in Vollziehung zwi­
schenstaatlicher Vereinbarungen oder des 
Bundesgesetzes vom 15. Juli 1964 über die 
internationale kriminalpolizei liehe Amtshilfe, 
BGBI.Nr.191,oder 
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2. für Zwecke einer in" Österreich notwendigen 
Personsfeststellung 

übermittelt werden. 

(4) Außer in den Fällen der Abs. 1,2 und 3 dürfen 
erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 65 Abs. 1 
oder 3 oder gemäß § 66 Abs., 1 ermi~telt wurden, nur 
unter folgenden Voraussetzungen übermittelt wer­
den: 

1. an Medienunternehmen zum Zwecke der 
Veröffentlichung 
a) bei Vorliegen der Voraussetzungen des 

§ 65 Abs. 3 oder des § 66 Abs. 1, wenn die 
Identität des Betroffenen anders nicht 
ohne unverhältnismäßigen Aufwand ge­
klärt werden kann; 

b) bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 65 Abs. 1, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, die Veröffentlichung werde 
der Begehung weiterer gefährlicher An­
griffe durch den Betroffenen entgegenwir­
ken; 

c) wenn gegen den flüchtigen Betroffenen ein 
Haftbefehl wegen Verbrechens pder we­
gen eines vorsätzlich begangenen, mit 
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe be­
drohten Vergehens erlassen wurde; 

2. an Personen, die als Identitätszeugen in 
Betracht kommen; 

3. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 65 
Abs. 1 an Tatzeugen, sofern anzunehmen ist, 
sie würden anhand der Daten zur Identifika-­
tion des Täters beitragen. 

(5) Die Veröffentlichung erkennungsdiensÜicher 
Daten durch die Behörde selbst ist unter den 
Voraussetzungen des Abs. 4 Z 1 zulässig. 

(6) Die Übermittlung erkennungsdienstlicher 
Daten nach den Abs. 4 und 5 darf nur in dem 
Umfang geschehen, als dies zur Erreichung de~ 
angestrebten Zieles notwendig ist und zu dem 
dadurch bewirkten Eingriff in das Privat- und 
Familienleben des Betroffenen nicht außer Verhält­
nis steht. 

Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten zu 
;" wissenschaftlichen Zwecken 

§ 72. Soweit dies mit den Grundsätzen ein~r 
sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen 
Verwaltung vereinbar ist und nach Maßgabe der 
technischen Erfordernisse der Führung der erken­
nungsdienstlichen Evidenzen, können erkennungs­
dienstliehe Daten den inländischen pniversitäten 
und den Bund~sministerien auf " Verlangen zur 
Auswertung bei nicht personenbezogenen wissen­
schaftlichen Arbeiten übermittelt werden. 

Löschen erkennungsdienstlicher Daten von Amts 
wegen 

. § 73. (1) Erkennungsdienstliche Daten, die 
gemäß § 65 ermittelt wurden, sind von Anits wegen 
zu löschen, 

1. wenn der Betroffene das" 80. Lebensjahr 
vollendet hat und seit der letzten erkennungs­
dienstlichen Behandlung fünf Jahre verstri­
chen sind; 

2. wenn die Daten von einer gemäß § 65 Abs. 1 
vorgenommenen erkenpungsdienstlichen Be­
handlung eines Strafunmündigen stammen 
und seither drei Jahre verstrichen sind, ohne 
daß es neuerlich zu einer erkennungsdienstli­
chen Behandlung gekommen wäre; 

3. wenn seit dem Tod des Betroffenen fünf Jahre 
verstrichen sind; 

4. wenn gegen den Betroffenen kein Verdacht 
mehr besteht, einen gefährlichen Angriff 
begangen zu haben, es sei denn, weiteres 
Verarbeiten wäre deshalb erforderlich, weil 
auf Grund konkreter Umstände zu befürchten 
ist, der Betroffene werde gefährliche Angriffe 
begehen; 

5. in den Fällen des § 65 Abs. 2 und 3, sobald sie 
ihre Funktion für den Anlaßfall erfüllt haben. 

(2) Der Bundesminister für Inneres kann nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten durch 
Verordnung bestimmen, daß erkennungsdienstli~he 
Daten, deren Aufbewahrung für Zwecke der 

" Vorbeugung entbehrlich wurde, vor Ablauf der im 
Abs. 1 "Z 1 bis 3 festg'elegten Zeit von Amts wegen 
gelöscht werden. 

(3)" Von einer gemäß Abs.1 Z 4 erfolgten 
Löschung ist der Betroffene ohne Zustellnachweis 
zu verständigen, sofern eine Abgabestelle bekannt 
ist oder ohne Schwierigkeiten festgestellt werden 
kann. Inwieweit eine solche Verständigung auch in 
den Fällen des Abs. 2 zu erfolgen hat, ist in der 
Verordnung festzulegen. 

(4) Dem Betroffenen ist über Verlangen Auskunft 
zu erteilen, ob erkennungsdieristliche Daten nach 
Abs. 1 Z 1,2, 4 oder 5 oder nach Abs.2 von Amts 
wegen gelöscht wurden. Ist die Löschung deshalb 
nicht erfolgt, weil die Voraussetzungen hiefür nicht 
vorliegen, so ist dies auf Antrag des Betroffenen mit 
Bescheid festzustellen; auf dieses Recht ist in einer 
zunächst formlos ~u erteilenden Auskunft hinzu­
weIsen. 

(5) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 66 
ermittelt wurden, sind von Amts wegen spätestens 
nach fünf Jahren oder sobald sie ihre Funktion für 
den Anlaßfall erfüllt haben zu löschen. 

(6) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 68 
Abs. 3 oder 4 ermittelt wurden, sind von Amts 
wegen nach dem Tod des Betroffenen zu löschen. 

(7) Wenn aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die 
physische Löschung erkennungsdienstlicher Daten 
auf ausschließlich automationsunterstützt lesbaren 
Datenträgern nur zu bestimmten Zeitpunkten" 
vorgenommen werden kann, so sind die Daten bis 
dahin logisch und sodann physisch zu löschen. 
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Löschen erkennungsdienstlicher Daten auf Antrag 
des Betroffenen 

§ 74. (1) Erkennungsdienstliche Daten, die 
gemäß § 65 Abs. 1 ermittelt wurden, sind, sofern 
nicht die Voraussetzungen des § 73 vorliegen, auf 
Antrag des Betroffenen zu löschen, wenn der 
Verdacht, der für ihre Verarbeitung maßgeblich ist, 
schließlich nicht bestätigt werden konnte oder wenn 
die Tat nicht rechtswidrig war. 

(2) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, wenn 
weiteres Verarbeiten deshalb erforderlich ist, weil 
auf Grund konkreter Umstände zu befürchten ist, 
der Betroffene werde gefährliche Angriffe begehen. 

(3) Erkennungsdienstliche Daten, die gemäß § 68 
Abs. 3 oder 4 ermittelt wurden, sind auf Antrag des 
Betroffenen zu löschen; Abbildungen können dem 
Betroffenen ausgefolgt werden. 

Zentrale erkennungsdienstliehe Evidenz 

§ 75. (1) Der Bundesminister für Inneres hat eine 
Zentr~le Erkennungsdienstliche Evidenz zur J1us­
kuiiftserteilung für Zwecke der Strafrechtspflege zu 
führen und kann darin alle ,im Bundesgebiet gemäß. 
§ 65 Abs. 1 ermittelten erkennungsdienstlichen 
Daten verarbeiten. Die Art der Daten, die der 
Zentralen Erkennungsdienstlichen Evidenz zu 
übermitteln sind, hat der Bundesminister für Inneres 
mit Verordnung festzulegen. 

(2) Aus der Zentralen Erkennungsdienstlichen 
Evidenz ist auf Verlangen den Sicherheitsbehörden, 
staatsanwaltschaftli~hen Behörden, Finanzbehör­
den und Gerichten im Rahmen ihrer Tätigkeit im 
Dienste der Strafrechtspflege sowie den Sicherheits­
behörden in Angelegenheiten der Sicherheitspolizei, 
jedoch nicht für Zwecke eines Verwaltungsstrafver­
fahrens oder der ersten allgemeinen Hilfeleistung, 
Auskunft zu erteilen. 

Besondere Behördenzuständigkeit 

§ 76. (1) Erkennungsdienstliche Maßnahmen 
über Antrag (§ 68 Abs. 1) sind von der Bezirksver­
waltungsbehörde, innerhalb ihres örtlichen Wir­
kungsbereiches von der Bundespolizeibehörde vor­
zunehmen, an die sich der Einschreiter wendet. 

(2) Erkennungsdienstliche Maßnahmen mit Zu­
stimmung des Betroffenen (§ 68 Abs. 3 und 4) sind 
von der Bezirksverwaltungsbehörde, innerhalb ihres 
örtlichen Wirkungsbereiches von der Bundespoli­
zeibehörde vorzunehmen, in deren Sprengel die 
Person ihren ordentlichen Wohnsitz hat oder der 
für i1ue Gefährdung maßgeblichen Tätigkeit 
nachgeht. 

(3) Die Übermittlung erkennungsdienstlicher 
Daten obliegt in den Fällen der §§ 71 Abs. 3 und 72 
dem Bundesminister für lnneres, in den Fällen des 

§ 71 Abs. 4 und 5 jener Sicherheitsbehörde, von der 
die maßgebliche Amtshandlung geführt wird. 

(4) Die Verständigung gemäß § 73 Abs. 3 obliegt 
jener Sicherheitsbehörde, bei der die erkennungs­
dienstlichen Daten gemäß§ 70 verarbeitet werden. 
Die Verständigungvon der Löschung der Daten aus 
der Zentralen Erkennungsdienstlichen Evide~z 
obliegt jener Behörde, die sie dieser übermittelt hat. 

(5) Eine Auskunft gemäß § 73 Abs. 4 ist von jener 
Sicherheitsdirektion zu erteilen, in deren Wirkungs­
bereich die erkennungsdienstlichen Daten gemäß 
§ 70 Abs. 1 verarbeitet werden; dieser Behörde 
obliegt auch die Erlassung eine's Feststellungsbe­
scheides über das Nichrvorliegen der Voraussetzun­
gen für die Löschung. 

(6) Die Löschung erkennungsdienstlicher Daten 
über Antrag des Betroffenen (§ 74) ist von der 
Sicherheitsdirektion zu veranlassen, in deren 
Wirkungsbereich die Daten gemäß § 70 Abs. 1 
verarbeitet werden; dieser Behörde obliegt auch die 
bescheidmäßige Abweisung eines solchen Antrages. 

(7) Üb,er Berufungen gegen Bescheide gemäß 
Abs. 6 und 7 entscheidet der Bundesminister für 
Inneres. 

Verfahren 

§ 77. (1) Die Behörde hat einen Menschen, den 
sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu 
unterziehen hat, unter Bekanntgabe des maßgebli­
chen Grundes formlos hiezu aufzufordern. 

(2) Kommt der Betroffene der Aufforderung 
gemäß Abs. 1 nicht nach, so ist ihm die Verpflich­
tung gemäß § 65 Abs. 4 bescheidmäßig aufzuerle­
gen; dagegen ist eine Berufung nicht zulässig. Eines 
Bescheides bedarf es dann nicht, wenn der 
Betroffene auch aus dem für die erkennungsdienstli­
che Behandlung maßgeblichen Grunde angehalten 
wird. 

(3) Wurde wegen des für die erkennungsdiensdi­
ehe Behandlung maßgeblichen Verdachtes eine' 
Anzeige an' die Staatsanwaltschaft erstattet, so 
gelten die im, Dienste' der Straf justiz ' geführten 
Erhebungen als Ermittlungsverfahren (§ 39 AVG) 
zur Erlassung des Bescheides. Dieser kann in 
solchen Fällen mit einer Ladung (§ 19 AVG) zur 
erkennungsdienstlichen Behandlung verbunden 
werden. 

(4) Steht die Verpflichtung zur Mitwirkung 
gemäß § 65 Abs. 4 fest, so kann der Betroffene, 
wenn er angehalten 'wird, zur erkennungsdienstli­
chen Behandlung vorgeführt werden. 

Ausübung unmittelbarer Befehls- und ZWailgsgewalt 

§ 78. Die erkennungsdienstliche Behandlung 
kann, soweit es tatsächlich möglich ist, durch 
Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsge­
walt durchgesetzt werden. 
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Besondere Verfahrensvorschriften 

§ 79. (1) In Verfahren gemäß § 73 Abs.4 und 
gemäß § 74 sind die Vorschriften über die 
Akteneinsicht (§ 17 A VG) mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß vop den verarbeiteten erken­
nungsdienstlichen Daten weder Abschriften noch 
Kopien angefertigt werden dürfen. 

(2) Hinsichtlich der verarbeiteten erkennungs­
dienstlichen Daten besteht außerhalb der im Abs. 1 
genannten Verfahren kein Recht auf Akteneinsicht. 

Ausnahmen vom Datenschutzgesetz 

§ 80. Die Bestimmungen der §§ 11 und 12 des 
Datenschutzgesetzes sind auf erkennungsdienstli­
che Daten, die gemäß den §§ 70 oder 75 verarbeitet 
werden, nicht anzuwenden. ' 

5. Teil 

Strafbestimmungen 

Störung der Öffentlichen Ordnung 

§ 81.(1) Wer durch besonders rücksichtsloses 
Verhalten die öffentliche Ordnung ungerechtfertigt 
stört, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit Geldstrafe bis zu 3 000 S zu bestrafen. Anstelle 
einer Geldstrafe kann bei Vorliegen erschwerender 
Umstände eine Freiheitsstrafe bis zu einer Woche, 
im Wiederholungsfall bis zu zwei Wochen verhängt 
werden. 

(2) Von der Festnahme eines Menschen, der bei 
einer Störung der öffentlichen Ordnung auf frischer 
Tat betreten wurde und der trotz Abmahnung in der 
Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder 
sie zu wiederholen sucht (§ 35 Z 3 VStG), haben die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes abzuse­
hen, wenn die Fortsetzung oder Wiederholung der 
Störung durch Anwendung eines oder beider 
gelinderer Mittel (Abs; 3) verhindert werden kann. 

(3) Als gelindere Mittel kommen folgende 
Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und 
Zwangsgewalt in Betracht: 

1. die Wegweisung des Störers vom öffentlichen' 
Ort; . 

2. das Sicherstellen von .Sachen, die für die 
Wiederholung der Störung benötigt werden. 

(4) Sichergestellte Sachen sind auf Verlangen 
auszufolgen 

1. dem auf frischer Tat Betretenen, sobald die 
Störung nicht mehr wiederholt werden kann, 
oder 

2. einem anderen Menschen, der Eigentum oder 
rechtmäßigen Besitz an der Sache nachweist, 
sofern die Gewähr besteht, daß mit diesen 
Sachen die Störung nicht wiederholt wird. 

(5) Solange die Sachen noch nicht der Sicher­
heitsbehörde übergeben sind, kann der auf frischer 
Tat Betretene das Verlangen (Abs. 4) an die Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes richten, die die 
Sache verwahren. 

(6) Wird ein Verlangen (Abs.4) nicht binnen 
sechs Monaten gestellt oder unterläßt es der 
innerhalb dieser Zeit nachweislich hiezu aufgefor­
derte Berechtigte (Abs. 4 Z 1 oder 2), die Sachen 
von der Behörde abzuholen, so gelten sie als 
verfallen. Im übrigen ist § 43 Abs. 2 sinngemäß 
anzuwenden. 

Aggressives Verhalten gegenüber Organen der 
öffentlichen Aufsicht oder gegenüber Militärwachen 

§ 82. (1) Wer sich trotz vorausgegangener 
Abmahnung gegenüber einem Organ der öffentli-. 
ehen Aufsicht oder gegenüber einer Militärwache, 
während diese ihre gesetzlichen Aufgaben wahrneh­
men, aggressiv verhält und dadurch eine Amtshand­
lung behindert, begeht ein~ Verwaltungsübenre­
tung und ist mit Geldstrafe bis zu 3 000 S zu 
bestrafen. Anstelle einer Geldstrafe kann bei 
Vorliegen erschwerender UmStände eine Freiheits­
strafe bis zu einer Woche, im Wiederholungsfall bis 
zu zwei Wochen verhängt werden. 

(2) Eine Bestrafung nach Abs. 1 schließt eine 
Bestrafung wegen derselben Tat nach § 81 aus. 

Begehung einer VerWaltungs übertretung 'in einem 
die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden 

Rauschzustand 

§ 83. (1) Wer sich in einen die Zurechnungsfähig­
keit ausschließenden Rauschzustand versetzt und in 
diesem Zustand eine Tat begeht, die ihm außer 
diesem Zustand als Verwaltungsübenretung zuge­
rechnet würde, begeht eine Verwaltungsübenretung 
und ist mit Geldstrafe bis zu 3 000 S zu' bestrafen. 

(2) Bei Vorliegen erschwerender Umstände kann 
anstelle einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen verhängt werden. Die Strafe darf 
jedoch nach An und Maß nicht strenger sein, als sie 
das Gesetz für die im Rauschzustand begangene Tat 
(begangenen Taten) androht. 

Sonstige Verwaltungsübertretungen 

§ 84. (1) Wer 
1. einem mit Verordnung gemäß § 36 Abs. 1 

erlassenen Verbot zuwider einen Gefahrenbe­
reich betritt oder sich in Ihm aufhält oder' 

2. einer mit Verordnung gemäß § 49 Abs.1 
getroffenen Maßnahme, deren Nichtbefol­
gung mit Verwaltungsstrafe bedroht ist, 
zuwiderhandelt, 

-'~". ' 
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begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe' bis zu 3 000 S, im Falle ihrer 
Uneinbiinglichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen, zu bestrafen. 

(2) Von der Festnahme eines Menschen,' der bei 
einer Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 auf 
frischer Tat betreten wurde und der trotz 

. Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren 
Handlung verharrt 'oder sie zu wiederholen sucht 
(§ 35 Z-3 VStG), haben die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes abzusehen, wenn weiteres 
gleichartiges strafbares Handeln durch Anwendung 
eines oder beider gelinderer Mittel nach § 81 Abs. 3 
verhindert werden kann. In solchen Fällen ist § 81 
Abs. 4 bis 6 sinngemäß anzuwenden. 

Subsidiarität 

§ 85. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht 
vor, wenn eine Tat nach den §§ 81 bis 84 den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 
fallenden strafbaren Handlung bildet. 

Verwaltungsstrafbehörden erster Instanz 

§ 86. Die Durchführung der Verwaltungsstraf­
verfahren obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, 
im Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion 
dieser. 

6. Teil 

. Besonderer .Rechtsschutz 

Recht auf Gesetzmäßigkeit sicherheitspolizeilicher 
Maßnahmen 

§ 87. Jedermann hat Anspruch darauf, daß ihm 
gegenüber sicherheitspolizeiliehe Maßnahmen nur 
in den Fällen und der Art ausgeübt werden, die 
dieses. Bundesgesetz vorsieht. 

Beschwerden wegen Verletzung subjektiver Rechte 

§ 88. (1) Die unabhängigen Verwaltungssenate 
erkennen über Beschwerden von Menschen, die 
behaupten, durch die Ausübung unmittelbarer 
sicherheitsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
in ihren Rechten verletzt worden zu sein (Art. 129 a 
Abs. 1 Z 2 B-VG). 

(2) Außerdem erkennen die unabhängigen 
Verwaltungssenate über Beschwerden von' Men­
schen, die behaupten, auf andere Weise. durch die 
Besorgung der Sicherheitsverwaltung in ihren 
Rechten verletzt worden zu sein, sofern dies nicht in 
Form eines Bescheides' erfolgt ist. 

(3) Beschwerden gemäß Abs. 1, die sich gegen 
einen auf dieses Bundesgesetz gestützten Entzug 

der persönlichen Freiheit richten, können während 
, der Anhaltung bei' der Sicherhei~sbehörde ei,nge­

bracht werden, die sie unverzüglich dem unabhängi-
gen Verwaltungssenat zuzuleiten hat. . 

(4) Über Beschwerden gemäß Abs.1 oder 2 
entscheidet der unabhängige Verwaltungssenat 
durch eines seiner Mitglieder. Im übrigen gelten die 
§§ 67 c bis 67 g AVG. 

(5) Beschwerden, bei denen § 67 c Abs. 2 AVG 
nicht eingehalten wurde, sind zur Behebung der 
Mängel unter Gewährung einer kurzen Frist 
zurückzustellen; die Versäumung dieser Frist gilt als 
Zurückzi'ehung. 

(6) Ist für die Entscheidung des unabhängigen 
Verwaltungssenates gemäß Abs.2 die Frage der 
Rechtmäßigkeit der Verwendung personenbezoge­
ner Daten nach den Bestimmungen des 4. Teiles 
maßgeblich, so hat der unabhängige Verwaltungsse­
nat nach § 14 Abs.3 des Datenschutzgesetzes 
vorzugehen. 

Beschwerden wegen Verletzung von Richtlinien für 
das Einschreiten 

§ 89. (1) Insoweit mit einer Beschwerde an den 
unabhängigen V erwaltungssen~t die Verletzung 
einer gemäß § 31 festgelegten Richtlinie behauptet 
wird, hat der unabhängige Verwaltungssenat sie der 
zur Behandlung einer Aufsichtsbeschwerde in dieser 
Sache zuständigen Behörde zuzuleiten. 

(2) Menschen, die in einer binnen sechs Wochen, 
wenn auch beim unabhängigen Verwaltungssenat 
(Abs. 1), eingebrachten Aufsichtsbeschwerde be­
haupten, beim Einschreiten eines Organs des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, von dem sie betrof­
fen waren, sei eine gemäß § 31 erlassene Richtlinie 
verletzt worden, haben Anspruch darauf, daß ihnen 
die Dienstaufsichtsbehörde den von ihr schließlich 
in diesem Punkte als erwiesen angenommenen 
Sachverhalt mitteilt und sich hiebei zur Frage 
äußert, ob eine Verletzung vorliegt. 

(3) Von einer Mitteilung (Abs. 2) kann insoweit 
Abstand genommen werden, als der Beschwerde­
führer schriftlich oder nieöerschriftlich erklärt, 
durch mündliche Äußerungen der Behörde klaglos 
gestellt worden zu sein. 

(4) Jeder, dem gemäß Abs.2 mitgeteilt wurde, 
daß die Verletzung einer Richtlinie nicht festgestellt 
worden sei, hat das Recht, binnen 14 Tagen die 
Entscheidung des unabhängigen Verwaltungssena­
tes zu verlangen, in dessen Sprengel das Organ 
eingeschritten ist; dasselbe gilt, wenn eine solche 
Mitteilung (Abs. 2) nicht binnen drei Monaten nach 
Einbringung der Aufsichtsbeschwerde ergeht. Der 
unabhängige Verwaltungs senat hat festzustellen, ob 
eine Richtlinie verletzt worden ist. 
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(5) In Verfahren gemäß Abs.2 vor dem 
unabhängigen Verwaltungssenat sind die §§ 67 c bis 
67 g A VG sinngemäß sowie § 88 Abs. 5 dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden. Der unabhängige 
V erwaltungssenatents~heidet durch eines seiner 
Mitglieder. 

Beschwerden wegen Verletzung der Bestimmungen 
über den Datenschutz 

§ 90. (1) Die DatenschutzkomIl}ission entscheidet 
gemäß § 14 des Datenschutzgesetzes über Be­
schwerden wegen Verletzung von Rechten durch 
Verwenden personenbezogener Daten entgegen 
den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes oder 
des 4. Teiles dieses Bundesgesetzes. Davon ausge­
nommen ist die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der 
Ermittlung von Daten durch die Ausübung 'von 
Befugnissen nach den Bestimmungen des 3. Teiles 
dieses Bundesgesetzes. 

(2) Soweit sich eine Beschwerde auf Daten des 
Beschwerdeführers bezieht, die gemäß § 62" Abs. 2 
2 2 der Geheimhaltung unterliegen, hat die 
Datenschutzkommission das Geheimnis auch in 
ihren Erledigungen zu wahren. 

Amtsbeschwerde 

§ 91. Der Bundesminister für Inneres kann gegen 
1. Entscheidungen der unabhängigen Verwal­

tungssenate über Beschwerden gemäß den 
§§ 88 und 89 oder 

2. Entscheidungen der Datenschutzkommission 
über Beschwerden gemäß § 90 

sowohl zugunsten als auch zum Nachteil des 
Betroffenen Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an 
den Verwaltungsgerichtshof erheben. Die Be­
schwerdefrist beginnt mit der Zustellung der 
Entscheidung an die Behörde. 

Schadenersat~ 

§ 92. Der Bund haftet für Schäden, 
1. die entstehen, weil eine Sicherheitsbehörde das 

Einschreiten aufgeschoben hat (§ 23), soweit 
die Schäden sonst verhindert hätten werden 
können; 

2. die beim Gebrauch in Anspruch genommener 
Sachen zur Abwehr eines gefährlichen Angrif­
fes an diesen Sachen entstehen. 

Auf das Verfahren ist das Polizeibefugnis-Entschä­
digungsgesetz,'BGBI. Nr. 735/1988, anzuwenden. 

7. Teil 

Sicherheits bericht 

§ 93. (1) Die Bundesregierung hat dem National­
und dem Bundesrat jährlich den Bericht über die 
innere Sicherheit zu erstatten. 

(2) Der Sicherheitsbericht enthält einen Bericht 
über die V Qllziehung dieses Bunde~gesetzes im 
abgelaufenen Jahre, der über die Schwerpunkte der 
Tätigkeit der Sicherheitsbehörden und der Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes Aufschluß gibt. 
Darüber hinaus enthält der Sicherheitsbericht die 
Kriminal- und die Verurteiltenstatistik dieses 
Jahres, Angaben über kriminalpolitisch wesentliche 
Entwicklungen aus der Sicht der Bundesminister für 
Inneres und für Justiz, statistische Angaben über die 
in diesem Jahre gemäß den §§ 88 bis 90 geführten 
Verfahren sowie über die gegen Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes 'erhobenen Vor­
würfe aus disziplin ar- und strafrechtlicher Sicht. 

8. Teil 

, Schlußbestimmungen 

Inkrafttreten 

§ 94. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 
1993 in Kraft, § 62 tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 

"(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset­
zes können bereits ab dem auf seine Kundmachung 
folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch 
frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Bundes'ge­
setzes in Kraft gesetzt werden. 

Verweisungen 

§ 95. Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf 
andere Bundesgesetze sind als Verweisungen auf die 
jeweils geltende Fassung zu verstehen. 

Übergangsbestimmungen 

§ 96. (1) Daten, die im Zeitpunkt des Inkrafttre­
tens dieses Bundesgesetzes aus früheren Ermittlun­
gen bei den Sicherheitsbehörden aufbewahrt wer­
den und die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes nicht hätten ermittelt werden 
dürfen, sind spätestens ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu löschen. 

(2) Sofern am Tage des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes Sicherheitsdirektionen ihren Sitz 
außerhalb der Landeshauptstadt haben, kann dieser. 
Zustand ungeachtet § 7 Abs. 1 aufrechterhalten 
werden. 

Außerkrafttreten 

§ 97. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes treten - soweit sie noch in Kraft stehen -
folgende Rechtsvorschriften außer Kraft: 

1. die Allerhöchste Entschließung vom 10. Juli 
1850 über die Grundzüge für die Organisation 
der Polizeibehörden; 

2. der Erlaß des Ministeriums des Inneren vom 
10. Dezember 1850, 21. 6.370, über den 
Wirkungskreis der k. k. Polizeibehörden; 
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3. die Kaiserliche Entschließung vom 25. April 
1852 über den Wirkungskreis der obersten 
Polizeibehörde ; 

4. der § 1 Abs.2 und der § 3 des Gesetzes vom 
27. November 1918, betreffend die Bundes­
gendarmerie, StGBI. Nr. 75, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 211936; 

5. die §§ 14, 16, 19 und 20 Abs.3 des 
Behörden -Überleitungsgesetzes, StG BI. 
Nr.94/1945. 

Vollziehung 

§ 98. (1) Mit der Vollziehung des § 93 ist die 
Bundesregierung betraut. 

(2) Im übrigen ist mit der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes der Bundesminister für Inneres, 
hinsichtlich der §§ 31 Abs. 3 und 59 Abs. 3 im 

. Einvernehmen mit den beteiligten· Bundesministern, 
hinsichtlich des § 47 Abs. 3 im EinvernehItJen mit 
dem Bundesminister für Justiz betraut. 
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